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Vorbemerkung

Die vorliegende Broschüre wendet sich an alle, die sich einen raschen 
Überblick über das Betäubungsmittelstrafrecht verschaffen wollen, aber 
weder Zeit noch Interesse haben, sich in umfangreiche juristische Spezial-
werke einzuarbeiten. Wir konzentrieren uns daher auf die Erläuterungen 
zu den wesentlichen Straftatbeständen des Betäubungsmittelgesetzes 
(unter II.), zum Aufklärungsgehilfen (�Kronzeugen�) nach § 31 BtMG (un-
ter III.) und zu den wichtigsten Vorschriften für den drogenabhängigen 
Täter (unter IV.), sei es aus dem allgemeinen Strafgesetzbuch (Strafaus-
setzung zur Bewährung, Unterbringung in einer Entziehungsanstalt) 
oder aus dem Betäubungsmittelgesetz (Zurückstellung der Strafvoll-
streckung wegen Therapieantritts). 

Unsere Ausführungen können und sollen lediglich einen ersten Über-
blick geben. Keinesfalls sind sie dazu gedacht, die Hilfe eines Verteidi-
gers zu ersetzen. Dies gilt besonders in den Fällen, in denen wegen der 
Schwere der Vorwürfe Untersuchungshaft angeordnet worden ist.

Beim Zitieren von Gerichtsentscheidungen haben wir die folgenden 
Abkürzungen verwendet:

LG 	 = 	 Landgericht

OLG 	 = 	 Oberlandesgericht

BGH 	 = 	 Bundesgerichtshof

BVerfG 	 = 	 Bundesverfassungsgericht

NJW	 = 	 Neue Juristische Wochenschrift

NStZ	  =	  Neue Zeitschrift für Strafrecht

NStZ-RR 	 =	 Neue Zeitschrift für Strafrecht - Rechtsprechungsreport -

StV	  = 	 Strafverteidiger

StraFo	  = 	 Strafverteidiger Forum

Für Kritik und Anregungen unserer Leser sind wir immer dankbar. Wir 
werden diese, soweit möglich,  auch in den zukünftigen Au�agen der 
Broschüre berücksichtigen.

Freiburg im Frühjahr 2009� Klaus Malek und Robert Phleps
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I. �Überblick über die Drogengesetzgebung  
in Deutschland

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen in Deutschland die 
ersten vorsichtigen Schritte zur Eindämmung des Jahrhunderte lang 
geduldeten Missbrauchs von Drogen. Insbesondere der Genuss von 
Opium war, gerade auch in den ärmeren Bevölkerungsschichten, sehr 
verbreitet. Im Jahre 1901 beschloss der Deutsche Reichstag, die Abgabe 
des bis dahin frei verkäu�ichen Morphins zu reglementieren und nur 
noch in Apotheken zuzulassen.

Am 26.02.1909 fand die erste Internationale Opiumkonferenz statt, 
an der auch Deutschland teilnahm. Im Haager internationalen Opiumab-
kommen vom 23.01.1912 verp�ichteten sich die Vertragsstaaten, dar-
unter auch Deutschland, den Handel und die Produktion von Opiaten 
und Kokain gesetzlich zu regeln. Das Gesetz zur Ausführung dieses Ab-
kommens vom 30.12.1920 stellt das erste deutsche Betäubungsmittel-
gesetz dar. Die beiden Genfer Opiumabkommen vom 11.02.1925 und 
19.02.1925 erweiterten das Haager Abkommen. Cannabis wurde in die 
Liste der verschreibungsp�ichtigen Betäubungsmittel aufgenommen.

Die Rati�zierung des Genfer Opiumabkommens vom 19.02.1925 durch 
das Deutsche Reich führte zum Gesetz über den Verkehr mit Betäu-
bungsmitteln vom 10.12.1929. Das sogenannte Opiumgesetz 1929 blieb 
bis 1972 in Kraft. Die gesetzliche Höchststrafe für die in § 10 Opiumge-
setz genannten strafbaren Handlungen (Einfuhr, Ausfuhr, Herstellung, 
Verarbeitung, Erwerb, Abgabe, Veräußerung und Handeltreiben) betrug 
�Gefängnis bis zu drei Jahren�.

Der Anstieg der Drogendelikte in den 1960er Jahren (im Jahre 1965 
waren 1003, im Jahre 1970 bereits 16104 Verstöße gegen das Opiumge-
setz bekannt geworden) führte zu einer einschneidenden Veränderung 
der deutschen Drogengesetzgebung. Das Opiumgesetz von 1929 wur-
de durch das Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäu-
bungsmittelgesetz 1972) ersetzt. Die gesetzliche Höchststrafe für den 
Umgang mit Drogen wurde drastisch von drei Jahren auf zehn Jahre 
angehoben.



�

Das Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln vom 28.07.1981 
(Betäubungsmittelgesetz 1982), das mit zahlreichen ˜nderungen bis 
heute in Kraft ist, ging neue Wege. Neben erheblichen Strafverschär-
fungen für die schwere Rauschgiftkriminalität mit einer Erweiterung der 
gesetzlichen Höchststrafe von zehn auf fünfzehn Jahre, sieht das Gesetz 
die Möglichkeit vor, dem sogenannten Aufklärungsgehilfen (§ 31 BtMG) 
Strafmilderung zu gewähren oder ganz von der Strafe abzusehen, wenn 
durch seine Angaben Straftaten gegen das BtMG aufgeklärt oder ver-
hindert werden können. Im Bereich der kleineren bis mittleren Betäu-
bungsmittelkriminalität wurde für Straftäter, deren Tat auf einer Betäu-
bungsmittelabhängigkeit beruht, die Möglichkeit geschaffen, zugunsten 
therapeutischer Maßnahmen auf die Strafvollstreckung ganz oder teil-
weise zu verzichten (§§ 35, 36 BtMG) oder von Anklageerhebung und 
Verurteilung abzusehen (§ 37 BtMG).

Das Gesetz zur ˜nderung des BtMG vom 09.09.1992 erleichterte die 
Einstellung von Verfahren bei geringen Eigenkonsummengen des Dro-
genkonsumenten (§ 31a BtMG) oder bei Therapieantritt des Drogenab-
hängigen (§ 37 BtMG) sowie die Anrechnung von Therapiezeiten auf die 
Strafe (§ 36 BtMG). Andererseits enthält das Gesetz nochmals erhebliche 
Strafschärfungen. Bisher nur als sogenannte Regelbeispiele benannte 
Tatbestände wurden in § 29a BtMG zu eigenständigen Verbrechenstat-
beständen erhoben (insbesondere das Handeltreiben mit Drogen in nicht 
geringer Menge), der bandenmäßige Handel mit Betäubungsmitteln in 
nicht geringer Menge wurde in § 30a BtMG mit einer Mindestfreiheits-
strafe von 5 Jahren belegt!

Eine weitere Verschärfung der Strafvorschriften des BtMG brachte das 
Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28.10.1994. Seither ist beispiels-
weise auch die Veranlassung Minderjähriger zum Handeltreiben durch 
eine Person über 21 Jahre in § 30a BtMG mit Freiheitsstrafe nicht unter 
5 Jahren bedroht.

Festzustellen ist allerdings, dass alle Strafschärfungen nicht zu einer 
Reduzierung der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt 
haben. Lag die Zahl Drogendelikte in Deutschland im Jahr 1983 noch bei 
63.762 und im Jahr 1996 bei 187.022, so wurden im Jahr 2005 bereits 
266.446 Verstöße polizeilich registriert.
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II. Die Straftatbestände des BtMG

1. �Überblick über die Tatbestände und die Strafandrohungen des 
BtMG

Tatbestand Strafandrohung
§ 29 Abs. 1 (Vergehen) Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren

oder Geldstrafe

§ 29 Abs.3 (besonders schwere Fälle) Freiheitsstrafe von 1 bis 15 Jahren

§ 29 Abs.4 (Fahrlässigkeitstaten) Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr
oder Geldstrafe

§ 29 Abs.5 (besonders leichte Fälle) wie bei § 29 Abs. 1, aber Möglichkeit 
des Absehens von Strafe

§ 29a Abs. 1 (Verbrechen) Freiheitsstrafe von 1 bis 15 Jahren

§ 29a Abs.2 (minder schwere Fälle) Freiheitsstrafe von 3 Monaten
bis 5 Jahren

§ 30 Abs. 1 (Verbrechen) Freiheitsstrafe von 2 bis 15 Jahren

§ 30 Abs.2 (minder schwere Fälle) Freiheitsstrafe von 3 Monaten
bis 5 Jahren

§ 30a Abs. 1 (Verbrechen) Freiheitsstrafe von 5 bis 15 Jahren

§ 30a Abs.2 (minder schwere Fälle) Freiheitsstrafe von 6 Monaten
bis 5 Jahren

2. Die Betäubungsmittel

Gemäß § 1 Abs. 1 BtMG sind Betäubungsmittel die in den Anlagen I 
bis III zum BtMG aufgeführten Stoffe und Zubereitungen. Die Aufzählung 
in diesen Anlagen ist abschließend. Eine entsprechende Anwendung auf 
Drogen, die dort nicht genannt sind, ist daher unzulässig. Dies gilt selbst 
dann, wenn die suchterzeugende Wirkung einer neuen Substanz außer 
Zweifel steht, wie etwa bei sogenannten Designerdrogen, bei denen ein 
bereits dem BtMG unterstehendes Betäubungsmittel molekular so ver-
ändert wird, dass eine vom Gesetz nicht erfasste Droge entsteht.
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Anlage I enthält die nicht verkehrsfähigen Stoffe. Diese Stoffe 
werden als gesundheitsschädlich und für therapeutische Zwecke nicht 
geeignet eingestuft. Die wichtigsten Betäubungsmittel der Anlage I sind 
Heroin, LSD, Marihuana und Haschisch. Bei den Cannabisprodukten Mari-
huana und Haschisch ist diese Einordnung allerdings wegen der Möglich-
keit des medizinischen Einsatzes von Cannabis nicht mehr richtig.

Anlage II enthält die verkehrsfähigen, aber nicht verschrei-
bungsfähigen Betäubungsmittel. Diese dürfen nur als Rohstoffe, 
Grundstoffe, Halbsynthetika und Zwischenprodukte verwendet werden. 
Hierher gehören z.B. Cocablätter, Koffein und Methadon.

Anlage III enthält Betäubungsmittel, die sowohl verkehrsfähig wie 
auch verschreibungsfähig sind. Beispiele dieser Drogen sind Kokain, 
Morphin, Opium und Amphetamin.

3. Die strafbaren Handlungen nach § 29 Abs. 1 BtMG

§ 29 Abs. 1 BtMG ist die grundlegende Vorschrift des Betäubungsmittel
strafrechts. Sie stellt eine Vielzahl von Formen des Umgangs mit Drogen 
unter Strafe, wobei in der Praxis die Tatbestände des Handeltreibens, der 
Einfuhr und des Besitzes von Betäubungsmitteln die wichtigsten sind. 
Im folgenden soll dargestellt werden, was unter den einzelnen Begriffen 
zu verstehen ist.

a) Handeltreiben

Der Tatbestand des Handeltreibens ist der zentrale und wichtigste Be-
griff im Betäubungsmittelstrafrecht. Nach ständiger Rechtsprechung 
aller Gerichte vom Bundesgerichtshof bis hinunter zu den Amtsgerich-
ten fallen darunter alle eigennützigen Bemühungen, die auf den 
Umsatz mit Betäubungsmitteln zielen. Das Handeltreiben setzt sich 
also aus zwei Bestandteilen zusammen: Erstens muss das Handeln des 
Täters von der Absicht getragen sein, Drogen umzusetzen, also an an-
dere weiterzugeben, und zweitens muss dies eigennützig geschehen. 
Diese De�nition geht natürlich weit über das hinaus, was der juristische 
Laie normalerweise unter Handeltreiben versteht. So sieht sich man-
cher Beschuldigte keineswegs als Betäubungsmittelhändler, obwohl er 
die Voraussetzungen nach der Rechtsprechung erfüllt. Der Versuch des 
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3. Strafsenats des Bundesgerichtshofs, diese allzu weite Auslegung des 
Begriffs zu begrenzen und wenigstens die Fälle auszuscheiden, in denen 
die Ankaufsbemühungen eines zur Lieferung von Drogen bereiten Täters 
erfolglos sind, wurden durch die Grundsatzentscheidung des Großen 
Senats in Strafsachen vom 26.10.2005 (BGH StV 2006, 19) gestoppt. Die-
se Entscheidung hält entgegen aller Kritik, die auch in der juristischen 
Literatur immer wieder geäußert worden ist, an der oben genannten 
De�nition fest. Man muss sich als Beschuldigter und als Verteidiger da-
her darauf einstellen.

Wegen der weiten Auslegung des Begriffs des Handeltreibens durch 
die Rechtsprechung ist es also zur Erfüllung des Tatbestandes nicht not-
wendig, dass Betäubungsmittel tatsächlich vom Verkäufer an den Käu-
fer weitergegeben worden sind. Entscheidend ist allein, dass der Täter 
den Drogenumsatz beabsichtigt hatte. So ist auch das mit einem V-
Mann oder einem Verdeckten Ermittler der Polizei fest vereinbarte Be-
täubungsmittelgeschäft bereits ein vollendetes Handeltreiben und nicht 
nur ein Versuch, selbst dann, wenn es zur Übergabe der Droge nicht 
kommt. Davon zu unterscheiden sind allerdings allgemeine und unver-
bindliche Voranfragen, die noch nicht das Stadium einer festen Zusage 
zu einem Drogengeschäft erreicht haben. In diesen Fällen liegt der Tat-
bestand noch nicht vor.

Auch Handlungen, die ohne jeden Bezug zu einem konkreten Drogen
umsatz sind, stellen noch kein Handeltreiben dar, so z.B. die Beschaffung 
eines Fahrzeuges, in dem später einmal Betäubungsmittel transportiert 
werden sollen (BGH NJW 2001, 1289).

Neben der Absicht, Drogen umzusetzen, setzt der Tatbestand des 
Handeltreibens Eigennützigkeit voraus. Diese liegt dann vor, wenn es 
dem Täter auf irgendeinen persönlichen Vorteil, insbesondere aber auf 
die Erzielung von Gewinn, ankommt. Die weitaus häu�gste Form des 
Handeltreibens ist daher in der Praxis der gewinnbringende Verkauf 
der Betäubungsmittel. Gewinnbringend heißt, dass die Droge teurer 
verkauft werden soll als sie eingekauft worden ist. Dass der erwartete 
Gewinn auch tatsächlich erzielt wird, ist nicht notwendig, da es ja nur 
auf die Absicht ankommt. Ebenso kommt es nicht darauf an, dass eine 
ganz bestimmte Summe vereinbart worden ist; es reicht schon, dass 
der Täter insgeheim mit einem Entgelt rechnet, das den Einkaufspreis 
übersteigt (BGH NStZ 1996, 498). Es genügt auch für die Annahme von 
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Eigennützigkeit, wenn der Gewinn aus dem Geschäft nur zur Deckung 
des Eigenbedarfs verwendet wird, oder wenn die Entlohnung direkt in 
Drogen erfolgt. Wer dagegen Drogen verschenkt oder zum gleichen 
Preis verkauft, der auch beim Einkauf bezahlt werden musste, handelt 
nicht eigennützig. Ein Handeltreiben im Sinne des Betäubungsmittelge-
setzes liegt dann nicht vor. Allerdings kommen die Tatbestände der Ab-
gabe oder der Veräußerung in Betracht.

Eine Besonderheit gilt dann, wenn der Täter eine größere Betäubungs-
mittelmenge gekauft und sich einen Vorrat angelegt hat, aus dem er je-
weils kleinere Mengen gewinnbringend verkauft. Da der Tatbestand des 
Handeltreibens bereits mit dem Ankauf der Gesamtmenge vollendet ist, 
liegt nur eine einzige Tat des Handeltreibens vor. Die weiteren Verkäu-
fe aus dieser Menge ändern hieran nichts. Die Rechtsprechung nennt 
dies eine �Bewertungseinheit�. Allerdings gilt dies nur für den Verkäufer, 
nicht für den Käufer der Drogen. Dieser macht sich bei jedem neuen 
Kauf, auch dann, wenn dies aus der gleichen Quelle geschieht, wegen 
des Erwerbs von Betäubungsmitteln schuldig.

Auch die Tätigkeit des Betäubungsmittelkuriers kann Handeltreiben 
sein, wenn für den Transport oder Schmuggel, wie üblich, ein Lohn be-
zahlt wird und später die gewinnbringende Weitergabe der Droge durch 
den Auftraggeber beabsichtigt ist. Lange Zeit wurde dies in der Recht-
sprechung als der Regelfall angesehen, wenn die Rolle des Kuriers beim 
Transport nicht von ganz untergeordneter Bedeutung war. Nach einer 
Grundsatzentscheidung des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs (BGH 
NStZ 2007,338) kommt es dagegen bei der Frage, ob die Tätigkeit des Ku-
riers als Täterschaft oder nur als Beihilfe zum Handeltreiben einzustufen 
ist, auf den jeweiligen konkreten Tatbeitrag für das Geschäft insgesamt 
und nicht allein für den Teilbereich des Transports an. Die Tätigkeit eines 
Kuriers, der nichts anderes tut, als die Droge zu transportieren, und der 
überhaupt keinen Ein�uss auf den weiteren Ablauf des Geschäfts hat, ist 
nur als Beihilfe und nicht als Täterschaft zu bewerten. Allerdings wird der 
Kurier normalerweise den Tatbestand des Besitzes erfüllen.

b) Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr

Ebenfalls von großer praktischer Bedeutung ist die Einfuhr von Be-
täubungsmitteln. Das Betäubungsmittelgesetz enthält keine De�nition 
der Einfuhr. Die Rechtsprechung versteht hierunter das Verbringen 
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von Drogen aus dem Ausland in das deutsche Hoheitsgebiet. Auf 
welchem Weg dies geschieht, ist für den Tatbestand nicht ausschlagge-
bend. Besonders häu�g kommen Fahrten im Pkw und Kurierreisen per 
Flugzeug (vorwiegend aus Südamerika und dem fernen Osten) vor, bei 
denen die Drogen im Gepäck oder am Körper getragen werden.

Entscheidend für die Erfüllung des Einfuhrtatbestandes ist, dass der 
Täter im Inland Zugang zu den Drogen hat, also tatsächlich über sie ver-
fügen kann. Der Kurier, der z.B. Betäubungsmittel mit dem Pkw oder per 
Bahn von Holland durch Deutschland nach Italien transportieren will und 
in Deutschland verhaftet wird, ist der vollendeten Einfuhr (und nicht nur 
der Durchfuhr) schuldig, da er die tatsächliche Verfügungsgewalt über 
die Droge in Deutschland innehat (er könnte die Fahrt z.B. jederzeit in 
Deutschland abbrechen und den Stoff dort verkaufen).

Lediglich Durchfuhr liegt dagegen vor, wenn der Täter Betäubungs-
mittel durch das deutsche Hoheitsgebiet befördert, ohne dass es ihm 
oder einer dritten Person hier tatsächlich zur Verfügung steht. Dies kann 
z.B. der Fall sein, wenn ein Flugreisender, der Drogen in einem Gepäck-
stück transportiert, bei einem kurzen Zwischenaufenthalt auf einem 
deutschen Flughafen gar nicht an sein Gepäck herankommen kann. Die 
Abgrenzung der Einfuhr von der Durchfuhr ist deswegen von Bedeu-
tung, weil im Falle der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer 
Menge der Verbrechenstatbestand des § 30 Abs.1 Nr.4 BtMG mit einem 
Strafrahmen von 2-15 Jahren erfüllt ist, im Falle der Durchfuhr der glei-
chen Betäubungsmittelmenge aber nur der Vergehenstatbestand des 
§ 29 Abs.1 Nr.5 BtMG mit dem Strafrahmen von Geldstrafe bis zur Frei-
heitsstrafe von fünf Jahren.

Der Tatbestand der Ausfuhr schließlich ist de�niert als das Verbrin-
gen von Betäubungsmitteln aus dem deutschen Hoheitsgebiet in das 
Ausland, er ist sozusagen das Spiegelbild der Einfuhr. Der Tatbestand ist 
allerdings in der Praxis ohne Bedeutung, da Deutschland kein Drogen-
herkunftsland ist, und, soweit synthetische Drogen betroffen sind, diese 
überall auf der Welt hergestellt werden können. 

c) Besitz

Der Tatbestand des Besitzes ist in der Praxis ebenfalls von großer Bedeu-
tung. Er liegt immer dann vor, wenn dem Beschuldigten nichts anderes 
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nachzuweisen ist, als dass er die Droge mit sich führt oder verwahrt. Man 
nennt den Besitz aus diesem Grund auch einen �Auffangtatbestand�. Die 
Rechtsprechung versteht unter dem Besitz von Betäubungsmitteln ein 
tatsächliches Herrschaftsverhältnis über die Droge; mit anderen 
Worten: Besitz liegt dann vor, wenn der Täter mit der Droge jederzeit tun 
und lassen kann, was er will. Ein Besitz in diesem Sinne ist auch dann ge-
geben, wenn die Droge im Körper getragen wird (BGH NStZ-RR 2007, 24). 
Allerdings muss der Besitz auf eine gewisse Dauer ausgerichtet sein, so 
dass eine ganz kurze Hilfstätigkeit, die unter den Augen des Haupttäters 
ohne Herrschaftswillen erfolgt, den Tatbestand nicht unbedingt erfüllt 
(BGH NStZ 1996, 338). Der bloße Konsum, der bekanntlich nicht strafbar 
ist, erfüllt normalerweise nicht den Tatbestand des Besitzes. Wer also 
nur einen Augenblick eine Haschischzigarette zu sich nimmt, um daran 
zu rauchen, und sie dem Besitzer wieder zurückgibt, macht sich nicht 
wegen Besitzes strafbar. Das Gleiche gilt für denjenigen, der sich Heroin 
ohne vorausgehende Verfügungsgewalt von einem anderen injizieren 
lässt (LG München I StV 1984, 27). Daher rechtfertigt alleine der Nach-
weis von Heroin im Urin auch noch nicht eine Verurteilung wegen eines 
vorausgegangenen Besitzes (KG StV 1992, 424). Allerdings kann die Wei-
tergabe an einen Dritten, der die Droge bisher nicht besessen hat, eine 
strafbare Abgabe darstellen (BGH NStZ 1982, 250).

Werden Drogen in einer Ehewohnung oder in einer Wohngemein-
schaft gefunden, so kann unter Umständen unklar sein, wer deren Be-
sitzer ist. Auf jeden Fall reicht die bloße Kenntnis vom Vorhandensein 
der Betäubungsmittel und die tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit auf 
diese für die Annahme des Besitzes nicht aus. Auch das bloße Dulden des 
durch einen anderen ausgeübten Besitzes, etwa in einer gemeinsamen 
Wohnung, erfüllt den Tatbestand nicht (OLG Koblenz StV 2006, 24).

d) Anbau und Herstellung

Unter dem Anbau von Betäubungsmitteln ist die Aussaat von Samen 
und die Aufzucht von P�anzen zu verstehen, aus denen Betäubungs-
mittel gewonnen werden, sofern diese P�anzen selbst Betäubungsmit-
tel sind oder Betäubungsmittel enthalten.

Der Begriff des Herstellens umfasst das Gewinnen, Anfertigen, Zu-
bereiten, Be- oder Verarbeiten, Reinigen und Umwandeln von Betäu-
bungsmitteln. 
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e) Veräußerung und Abgabe

Unter der Veräußerung ist die durch ein Rechtsgeschäft (z.B. durch 
einen Kaufvertrag) und gegen Bezahlung, im Unterschied zum Handel-
treiben jedoch uneigennützige Übereignung von Drogen zu verstehen 
(BGH StV 1989, 201). Hierunter fällt z.B. der Verkauf von Betäubungsmit-
teln zum Selbstkostenpreis, der mangels Eigennützigkeit kein Handel-
treiben darstellt. 

Wird der Besitz an der Droge dagegen unentgeltlich, also ohne Be-
zahlung, auf einen Dritten übertragen, damit er diese nach Belieben ver-
brauchen oder weitergeben kann, so ist dies rechtlich als Abgabe von 
Betäubungsmitteln anzusehen (BGH NStZ 1998, 238, 240). Der typische 
Fall der Abgabe ist das Verschenken von Drogen oder das Aufteilen eines 
Drogenvorrats unter mehreren Verbrauchern. 

f) Erwerb

Der Erwerb ist die Erlangung der eigenen Verfügungsgewalt über ein 
Betäubungsmittel, wobei der Vorbesitzer hiermit einverstanden sein 
muss (BGH NStZ 1995, 140). Es kommt für diesen Tatbestand nicht dar-
auf an, ob für die Droge etwas bezahlt wird oder nicht. Wer also Drogen 
kauft, macht sich ebenso des Erwerbs schuldig wie derjenige, der sie sich 
schenken lässt.

4. Die besonders schweren Fälle nach § 29 Abs. 3 BtMG

Nach § 29 Abs. 3 BtMG beträgt die Strafe in besonders schweren Fällen 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Ein besonders schwerer Fall liegt 
in der Regel vor, wenn der Täter in den Fällen des § 29 Abs. 1 Nr.1, 5, 6 
oder 10, 11 oder 13 BtMG (im einzelnen siehe hierzu den Gesetzestext 
im Anhang I) gewerbsmäßig handelt oder in den Fällen des § 29 Abs. 1 
Nr.1, 6 oder 7 BtMG die Gesundheit mehrerer Menschen gefährdet. 
Da es sich bei den in § 29 Abs.3 BtMG genannten Fällen nur um so ge-
nannte Regelbeispiele handelt, kann ein besonders schwerer Fall aber 
auch dann angenommen werden, wenn der Täter weder gewerbsmäßig 
gehandelt noch die Gesundheit mehrerer Menschen gefährdet hat. 
In diesen Fällen kann ein besonders schwerer Fall vorliegen, wenn die 
Umstände die Tat aus dem Durchschnitt der gewöhnlichen Fälle so her-
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ausheben, dass die Anwendung des erhöhten Ausnahmestrafrahmens 
geboten erscheint. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn das Handeltreiben 
vor einer Schule, in einer Therapieeinrichtung oder in einer Justizvoll-
zugsanstalt statt�ndet.

Auf der anderen Seite muss nicht in jedem Fall, wo die Voraussetzun-
gen der Gewerbsmäßigkeit de�nitionsgemäß gegeben sind, also ein Re-
gelbeispiel vorliegt, ein besonders schwerer Fall angenommen werden. 
Das Gericht muss in jedem Fall eine Gesamtwürdigung der tat- und täter-
bezogenen Umstände vornehmen und prüfen, ob nicht der Regelstraf-
rahmen des § 29 Abs.1 BtMG zur Ahndung der Tat ausreicht.

a) Regelbeispiel �Gewerbsmäßigkeit�

Nach der De�nition der Rechtsprechung handelt gewerbsmäßig, wer 
die Absicht hat, sich durch wiederholte Tatbegehung eine fortlau-
fende Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang 
zu verschaffen (ständige Rechtsprechung, z.B. BGH StV 1998, 421). Die 
Annahme der Gewerbsmäßigkeit setzt nicht, wie es der juristische Laie 
vermuten könnte, die Kaufmannseigenschaft oder eine besondere Art 
der Geschäftsführung voraus. Die Straftat muss auch nicht im Rahmen 
eines Gewerbebetriebes ausgeübt werden (BGH NStZ 1995, 85). Nach der 
oben genannten De�nition können auch nicht nur Drogengroßhändler, 
sondern auch Zwischenhändler oder kleine Händler gewerbsmäßig han-
deln. Nicht notwendig ist es, dass die Drogengeschäfte für den Täter 
eine Haupteinnahmequelle darstellen (BGH StV 1986, 385).

Die Absicht der wiederholten Tatbegehung muss noch nicht dazu 
geführt haben, dass mehrere Taten bereits begangen worden sind. Es 
genügt daher auch ein einmaliges Handeln, wenn der Täter nur die Ab-
sicht hatte, seine Taten fortzusetzen. Da die einmalige Bestellung einer 
großen Betäubungsmittelmenge und die Weiterlieferung an verschie-
dene Abnehmer im juristischen Sinne nur eine Tat darstellt (siehe oben 
zum Handeltreiben), liegt Gewerbsmäßigkeit nicht vor, wenn der Täter 
nur diesen Einkauf und keine weiteren geplant hatte (BGH StV 1993, 248, 
249).
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b) Regelbeispiel �Gesundheitsgefährdung�

Ein besonders schwerer Fall kann auch dann vorliegen, wenn der Tä-
ter die Gesundheit mehrerer Menschen gefährdet. Unter einer Gesund-
heitsgefährdung ist die Herbeiführung eines Zustandes zu verstehen, bei 
dem die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung der Gesundheit 
oder der Verschlimmerung einer Krankheit nahe liegt. Gemeint ist nur 
die Herbeiführung einer konkreten Gesundheitsgefahr und nicht bereits 
der Umgang mit allgemein gefährlichen Betäubungsmitteln.

5. Die besonders schweren Fälle nach § 29 a Abs. 1 BtMG

Gemäß § 29 a Abs. 1 BtMG wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr bestraft, wer als Person über 21 Jahren Betäubungsmittel an eine 
Person unter 18 Jahren abgibt oder eine solche Person zum Umgang 
mit Betäubungsmitteln anstiftet (Nr.1). Das Gleiche gilt für das Handel-
treiben, die Herstellung, die Abgabe und den Besitz von Betäubungsmit-
teln �in nicht geringer Menge� (Nr.2). 

a) �Die Abgabe von Drogen durch einen Erwachsenen an einen 
Minderjährigen

Der Gesetzgeber hat es als besonders strafwürdig angesehen, wenn 
Drogen von Erwachsenen an Kinder und Jugendliche abgegeben wer-
den. Bei diesem Tatbestand muss weder eine nicht geringe Menge von 
Betäubungsmitteln vorliegen (BGH NStZ 2004, 109), noch muss es sich 
um besonders gefährliche Drogen handeln. Auch die Abgabe von wei-
chen Drogen wie Haschisch und Marihuana erfüllt daher den Tatbestand. 
Der Täter handelt allerdings nur vorsätzlich, wenn er weiß, dass der Ab-
nehmer der Droge noch nicht 18 Jahre alt ist, oder wenn er mit dieser 
Möglichkeit gerechnet und sie in Kauf genommen hat. Besonders sorg-
fältig ist der Vorsatz zu prüfen, wenn der Jugendliche das 18. Lebensjahr 
fast erreicht hat. Es kommt dann darauf an, welche Wahrnehmungen 
der Beschuldigte von dem äußeren Erscheinungsbild, von dem Verhal-
ten und den Erklärungen des Jugendlichen gemacht hat (OLG Köln StV 
1999, 439). Keine Abgabe liegt vor, wenn der Minderjährige als Mittäter 
des Erwachsenen bereits an der Beschaffung der Droge beteiligt war 
(BGH NStZ 1991, 89).
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b) Die nicht geringe Menge

Der Begriff der �nicht geringen Menge� ist im Betäubungsmittelrecht 
von großer Bedeutung, da nicht nur die erhöhte Strafbarkeit nach § 29 a 
Abs. 1 BtMG hieran geknüpft ist, sondern auch die erhöhte Strafbarkeit 
gemäß § 30 Abs. 1 Nr.4 BtMG für die Einfuhr von Betäubungsmitteln in 
nicht geringer Menge und gemäß § 30 a Abs. 1 BtMG für die banden
mäßig begangenen, dort genannten Handlungen mit Betäubungsmit-
teln in nicht geringer Menge.

Da das Gesetz den Begriff nicht de�niert, war es die Aufgabe der Ge-
richte, die nicht geringe Menge bei den verschiedenen Betäubungs-
mitteln zu bestimmen. Die Rechtsprechung geht dabei nicht von dem 
Gewicht der Droge aus, sondern von der Wirkstoffmenge, die in ihr 
enthalten ist. Der Bundesgerichtshof hat bisher für die verschiedenen 
Betäubungsmittel die folgenden Grenzwerte festgelegt, ab denen von 
einer nicht geringen Menge auszugehen ist: 

Art des Betäubungsmittels Wirkstoffmenge

Cannabisprodukte 7,5 g Tetrahydrocannabinol

Kokain 5 g Kokainhydrochlorid

Heroin 1,5 g Heroinhydrochlorid

LSD 6mg Lysergsäurediäthylamid
oder mindestens 300 �Trips�

Amphetamin 10 g Amphetaminbase

MDA, MDMA, MDE/MDEA 30 g Base bzw. 35 g HCl

Methamphetamin (Crystal Speed) 5 g Base

Morphin 4,5 g Morphinhydrochlorid

Buprenorphin (Subutex) 450 mg Buprenorphin-HCl

Khat 30 g Cathinon

Handelt der Täter gleichzeitig mit verschiedenen Betäubungsmitteln, 
so sind für die Frage der nicht geringen Menge die Bruchteile oder die 
Prozentsätze der Einzelmengen jeder Droge zu addieren. Erreicht die 
Summe der einzelnen Werte ein Ganzes bzw. 100 %, dann liegt eine nicht 
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geringe Menge vor (BGH StV 2003, 280). Es kommt also stets auf den Ge-
samtwert an und nicht darauf, ob jedes einzelne der Betäubungsmittel 
für sich betrachtet den Grenzwert erreicht.

Ist eine Untersuchung des Betäubungsmittels auf seinen Wirkstoffge-
halt möglich, so muss diese durchgeführt werden (z.B. BGH StV 2006, 
184). Die Analyse darf nicht durch eine Schätzung des Richters ersetzt 
werden (BGH NStZ 2006, 173). Wenn eine Untersuchung nicht möglich 
ist, weil die Droge nicht mehr vorhanden ist, so muss der Richter un-
ter Berücksichtigung der anderen festgestellten Tatumstände - wie z.B. 
Preis und Herkunft des Betäubungsmittels sowie der Beurteilung durch 
Tatbeteiligte - festlegen, von welcher Qualität er ausgeht (BGH StV 2004, 
602).

c) Der minder schwere Fall gemäß § 29a Abs.2 BtMG

Gemäß § 29 a Abs.2 BtMG kann die Freiheitsstrafe in so genannten 
minder schweren Fällen auch unter einem Jahr liegen (Strafrahmen von 
3 Monaten bis zu 5 Jahren), selbst wenn eigentlich eines der oben ge-
nannten Beispiele (z.B. Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht 
geringer Menge) vorliegt. Bei der Frage des minder schweren Falls (das 
Gleiche gilt bei § 30 Abs.2 und § 30 a Abs.3 BtMG) sind nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs alle Umstände des Falles gegen-
einander abzuwägen, gleichgültig, ob sie in der Tat selbst liegen, sie 
begleiten, ihr voraus gehen oder ihr folgen (BGH StV 1982, 421). Für ei-
nen minder schweren Fall sprechen insbesondere folgende Umstände: 
die Drogenabhängigkeit des Täters, eine polizeiliche Tatprovokation, ein 
untergeordneter Tatbeitrag, die dauerhafte Abkehr von Drogen, eine 
nur unwesentliche Überschreitung der Grenze zur nicht geringen Men-
ge, die vollständige Sicherstellung des eingeführten Betäubungsmittels, 
die Aufklärungshilfe im Sinne von § 31 BtMG, die besondere Strafemp-
�ndlichkeit sowie alle allgemeinen Strafzumessungsgründe, wie z.B. das 
Geständnis, das besonders schwere Lebensschicksal des Täters usw. 
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6. Die Verbrechen nach § 30 Abs. 1 BtMG

a) Die gesetzliche Regelung

Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird gemäß § 30 Abs. 1 BtMG 
bestraft, wer in bestimmten Fällen, insbesondere beim Handeltreiben, 
als Mitglied einer Bande (Nr.1) oder im Falle des § 29a Abs.1 Nr.1 BtMG 
gewerbsmäßig (Nr.2) handelt, wer durch die Abgabe, Verabreichung 
oder Überlassung von Betäubungsmitteln leichtfertig den Tod eines an-
deren verursacht (Nr.3) oder Betäubungsmittel in nicht geringer Menge 
einführt (Nr.4). Der zuletzt genannte Fall kommt in der Praxis besonders 
häu�g vor. Für die Frage der nicht geringen Menge gilt bei diesem Tat-
bestand das selbe wie bei § 29 a Abs. 1 BtMG (siehe oben).

b) Das Handeln als Mitglied einer Bande

Der Große Senat des Bundesgerichtshofs hat mit seiner Grundsatz-
entscheidung vom 22.3.2001 (BGH NStZ 2001, 35; jetzt ständige Recht-
sprechung, z.B. BGH StV 2006, 639) den Begriff der Bande neu de�niert. 
Danach setzt eine Bande eine Verbindung von mindestens drei Per-
sonen voraus, die sich für eine gewisse Dauer zur fortgesetzten Be-
gehung von mehreren selbstständigen, wenn auch im einzelnen noch 
ungewissen Delikten zusammengeschlossen haben. Der Zusammen-
schluss zu einer Bande bedarf keiner ausdrücklichen Vereinbarung, es 
genügt vielmehr eine stillschweigende Einigung, die aus den Umständen 
des Falles geschlossen werden kann (BGH NStZ 2006, 174; BGH StraFo 
2005, 522). Es ist auch nicht erforderlich, dass sich alle Bandenmitglieder 
untereinander kennen. Allerdings muss jeder, der als Bandenmitglied an-
gesehen werden soll, in die Bandenabrede eingebunden sein.

Die Bandenmitgliedschaft unterscheidet sich von der bloßen Mittäter-
schaft nur dadurch, dass die Bande auf eine gewisse Dauer angelegt 
ist. Die Bandenmitglieder müssen mehrere selbstständige, wenn auch 
im Einzelnen noch unbestimmte Handlungen geplant und wenigstens 
eine davon ausgeführt haben, damit eine Strafbarkeit wegen banden-
mäßigen Handelns in Betracht kommt.
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c) Der minder schwere Fall gemäß § 30 Abs.2 BtMG

Gemäß § 30 Abs.2 BtMG beträgt die Freiheitsstrafe in minder schweren 
Fällen 3 Monate bis 5 Jahre. Bezüglich des minder schweren Falles gilt 
das oben zu § 29 a Abs.2 BtMG Ausgeführte. 

7. Die Verbrechen nach § 30 a Abs. 1 BtMG

Ganz erhebliche Strafverschärfungen enthält § 30a  BtMG. Freiheits-
strafe von mindestens 5 Jahren droht, wenn der Täter Betäubungsmittel 
in nicht geringer Menge anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie 
ein- oder ausführt, und wenn er dabei als Mitglied einer Bande handelt, 
die sich zur fortgesetzten Begehung von Betäubungsmittelstraftaten 
verbunden hat (Abs.1), oder wenn er als Person über 21 Jahren eine 
Person unter 18 Jahren zum Umgang mit Betäubungsmitteln anstiftet 
(Abs.2 Nr.1) oder beim strafbaren Umgang mit Betäubungsmitteln eine 
Schusswaffe oder einen anderen Gegenstand mit sich führt, der zur Ver-
letzung von Personen geeignet und bestimmt ist (Abs.2 Nr.2).

Besonders der Tatbestand des § 30a Abs.1 BtMG geht viel zu weit. Er 
kann beispielsweise bereits dann vorliegen, wenn sich drei Freunde zu-
sammengetan haben, um immer wieder einmal im Ausland Haschisch zu 
kaufen und die Droge anschließend nach Deutschland zu verbringen. Die 
Wirkstoffmenge von 7,5 Gramm THC, die die so genannte nicht geringe 
Menge ausmacht,  ist dabei natürlich schnell überschritten.

In einem solchen Fall hilft gegen die Mindestfreiheitsstrafe von 5 Jah-
ren nur die Regelung des § 30 a Abs. 3 BtMG, wonach in minder schweren 
Fällen der Strafrahmen nur von 6 Monaten bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe 
reicht. Insoweit gelten wieder die Gründe, die auch bei § 29 a Abs.2 und 
§ 30 Abs.2 BtMG zu einem minder schweren Fall führen können (siehe 
oben).
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III. Der Aufklärungsgehilfe nach § 31 BtMG

Nach § 31 BtMG kann das Gericht die Strafe des Täters nach seinem 
Ermessen mildern oder von einer Bestrafung nach § 29 Abs. 1, 2, 4 oder 
6 BtMG absehen, wenn er entweder durch freiwillige Offenbarung seines 
Wissens wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Tat über seinen eige-
nen Tatbeitrag hinaus aufgedeckt werden konnte (1. Alternative), oder 
Straftaten nach § 29 Abs. 3 und § 30 Abs. 1 BtMG, von deren Planung er 
weiß, durch rechtzeitige Offenbarung verhindert werden können (2. Al-
ternative).

1. Die Voraussetzungen des § 31 BtMG (1. Alternative)

Die Vorschrift ist nur anzuwenden, wenn der Beschuldigte Angaben 
über Straftaten macht, die mit seinen eigenen Taten im Zusam-
menhang stehen. Bei der Beurteilung, was damit gemeint ist, verfährt 
die Rechtsprechung allerdings großzügig. Der Beschuldigte muss selbst 
nicht in strafbarer Weise an diesen Taten beteiligt gewesen sein. Der 
Aufklärungserfolg muss, gemessen an der dem Beschuldigten vorgewor
fenen Tat, allerdings von einigem Gewicht und nicht völlig belanglos 
sein.

Eine Aufklärungshilfe durch den Beschuldigten liegt nur dann vor, 
wenn er Tatsachen mitteilt, die den Strafverfolgungsbehörden zumin-
dest teilweise nicht bekannt waren. Bestätigt er nur bereits Bekann-
tes, so ist dies nicht der Fall. Etwas anderes gilt dann, wenn nach dem 
bisherigen Ermittlungsergebnis zwar ein Tatverdacht bestand, aber 
erst die Aussage des Beschuldigten die für die Überführung erforder
liche Gewissheit bringt. Der Zeitpunkt der Offenbarung ist grundsätzlich 
gleichgültig. Allerdings riskiert der Beschuldigte durch einen späten Auf-
klärungsbeitrag, dass der Sachverhalt durch die Aussage eines Mittäters 
bereits bekannt sein könnte.

Die Offenbarung muss freiwillig sein. Dies ist dann der Fall, wenn der 
Beschuldigte glaubt, sein Wissen noch erfolgreich vor den Strafverfol-
gungsbehörden geheim halten zu können.
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2. Die Voraussetzungen des § 31 BtMG (2. Alternative)

Die Vorschrift, die in der Praxis weitaus weniger häu�g vorkommt als 
die 1. Alternative, setzt voraus, dass der Beschuldigte eine in § 31 Nr. 
2 BtMG genannte Straftat durch seine rechtzeitige Offenbarung 
verhindert. Es genügt also nicht, dass sich der Beschuldigte ernsthaft 
bemüht. Vielmehr ist die Anwendung der Vorschrift an den Verhinde-
rungserfolg geknüpft. Selbstverständlich ist allerdings das ernsthafte 
Bemühen, eine Tat zu verhindern, im Rahmen der allgemeinen Strafzu-
messung zu Gunsten des Täters zu berücksichtigen.
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IV. �Therapie statt Strafe: Hilfe für den 
drogenabhängigen Täter

Nach dem Gesetz gibt es drei Möglichkeiten, einen drogenabhängi-
gen Täter, der aufgrund seiner Betäubungsmittelabhängigkeit Straftaten 
begangen hat, einer Rehabilitationsbehandlung zuzuführen. In Betracht 
kommen die Strafaussetzung zur Bewährung mit der Au�age, sich einer 
Therapie zu unterziehen, die Zurückstellung der Strafe nach § 35 BtMG 
oder die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gemäß § 64 StGB.

1. Die Strafaussetzung zur Bewährung

Die Möglichkeiten der Strafaussetzung sind begrenzt. Bei einer Frei-
heitsstrafe von über 2 Jahren ist sie nicht möglich, ebenso ist es nicht 
zulässig, bereits im Urteil einen Teil der Strafe zur Bewährung auszuset-
zen. Die Voraussetzungen der Strafaussetzung zur Bewährung unter-
scheiden sich je nach der Höhe der verhängten Freiheitsstrafe. Hiernach 
ist wie folgt zu unterscheiden:

Höhe der Strafe Voraussetzungen der 
Strafaussetung

bis zu 6 Monaten (§ 56 Abs. 1 
StGB)

günstige Sozialprognose

von 6 Monaten bis zu 1 Jahr 
(§ 56 Abs. 1, 3 StGB)

günstige Sozialprognose 
und
Vollstreckung nicht notwendig zur
Verteidigung der Rechtsordnung

von 1 Jahr bis zu 2 Jahren (§ 56 
Abs.2, 3 StGB)

günstige Sozialprognose 
und
Vollstreckung nicht notwendig zur
Verteidigung der Rechtsordnung
und
besondere Umstände

mehr als 2 Jahre keine Bewährung möglich
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Eine günstige Sozialprognose liegt vor, wenn erwartet werden kann, 
dass sich der Verurteilte schon die Verurteilung allein zur Warnung die-
nen lassen wird und künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs 
keine Straftaten mehr begehen wird (§ 56 Abs. 1 StGB). Die Prognose 
erfordert allerdings nicht die sichere Erwartung, dass der Täter keine 
Straftaten mehr begehen wird. Dies gilt besonders bei betäubungsmit-
telabhängigen Tätern, die aufgrund ihrer Sucht rückfällig werden kön-
nen. Echte Therapiebereitschaft ist allerdings stets ein Grund, der für 
eine günstige Sozialprognose spricht.

Die Notwendigkeit der Verteidigung der Rechtsordnung ist nur dann 
gegeben, wenn die Strafaussetzung zur Bewährung im Hinblick auf 
schwerwiegende Besonderheiten des Einzelfalles für das allgemeine 
Rechtsemp�nden schlechthin unverständlich erscheinen müsste. Derar-
tige Erwägungen dürfen allerdings nicht darauf hinauslaufen, bestimmte 
Deliktsgruppen, etwa die Rauschgifttaten, generell von der Möglichkeit 
der Strafaussetzung auszuschließen.

Die Strafaussetzung bei Freiheitsstrafen von über einem Jahr verlangt 
besondere Umstände in der Tat oder in der Persönlichkeit des Verur-
teilten (§ 56 Abs. 2 StGB). Gemeint sind hiermit Milderungsgründe von 
besonderem Gewicht, die eine Strafaussetzung trotz des erheblichen 
Schuldgehalts als nicht unangebracht erscheinen lassen. Das Gericht hat 
eine Gesamtwertung von Tat und Täterpersönlichkeit vorzunehmen, wo-
bei auch Umstände, die nach der Tat eingetreten sind (z.B. umfassen-
des Geständnis, Schuldeinsicht und Reue), zu berücksichtigen sind. Auch 
durchschnittliche Milderungsgründe, die für sich alleine betrachtet eine 
Strafaussetzung nicht rechtfertigen könnten, können durch ihr Zusam-
mentreffen die Bedeutung besonderer Umstände erlangen.

Keine Strafaussetzung ist möglich bei Freiheitsstrafen von mehr 
als zwei Jahren. Dies ist im Betäubungsmittelrecht besonders deshalb 
von Bedeutung, weil alle Taten nach § 30 Abs.1 BtMG, die die Mindest-
strafe übersteigen, sowie alle Taten nach § 30a Abs.1 BtMG auf jeden 
Fall eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung nach sich ziehen, wenn nicht 
ausnahmsweise das Gericht dazu gebracht werden kann, einen minder 
schweren Fall anzunehmen.
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2. �Die Zurückstellung der Strafvollstreckung nach den §§ 35 ff. 
BtMG

a) Vorüberlegungen

Die Zurückstellung der Strafvollstreckung zugunsten einer Drogen-
therapie ist manchmal der letzte Rettungsanker, um einen längeren 
Aufenthalt im Strafvollzug zu vermeiden, weil bei einer Verurteilung zu 
einer Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren eine Strafaussetzung zur 
Bewährung nicht möglich ist. Allerdings sollte der Betroffene nicht die 
Vorstellung haben, der Aufenthalt in einer Therapieeinrichtung sei im 
Verhältnis zum Gefängnis das reine Vergnügen. Nicht wenige Drogen-
abhängige haben eine bereits begonnene Therapie abgebrochen und 
ihre Gefängnisstrafe angetreten, weil sie sich den Anforderungen der 
Behandlung nicht gewachsen fühlten.

Wer ernsthaft eine Therapie anstrebt, sollte versuchen, die Behand-
lung so früh wie möglich zu beginnen. Vor allem für denjenigen, 
der sich auf freiem Fuß be�ndet, bietet sich die Chance, dass die Staats-
anwaltschaft in Anbetracht der begonnenen Therapie von der Klageer-
hebung absieht, oder das Gericht, falls Anklage bereits erhoben ist, das 
Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft einstellt (genauer 
hierzu unten). Am besten ist es in diesem Fall, die örtlich zuständige Dro-
genberatungsstelle zu besuchen und sich über die Möglichkeiten einer 
Behandlung beraten zu lassen (im Anhang 2 zu dieser Broschüre ist eine 
Reihe von Beratungsstellen aufgelistet). Aber auch derjenige, der sich 
in Untersuchungshaft be�ndet und eine Therapie durchführen möchte, 
sollte rechtzeitig tätig werden. Es emp�ehlt sich, von dem in der Haftan-
stalt tätigen Drogenberater Informationen über die notwendigen Schrit-
te einzuholen. Dieser kennt die in Frage kommenden Therapieeinrich-
tungen und kann bei den Anträgen auf Zuteilung eines Therapieplatzes 
und auf Kostenzusage bei dem zuständigen Kostenträger helfen. Häu�g 
wird durch Anrechnung von Untersuchungshaft bereits in der Hauptver-
handlung der Zeitpunkt gekommen sein, zu dem nur noch ein Strafrest 
von 2 Jahren gegeben ist, der die Zurückstellung der Strafvollstreckung 
zulässt. Dann ist es gut, wenn bereits in der Haft die Voraussetzungen 
für einen sofortigen Therapieantritt geschaffen worden sind. 
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b) Die Voraussetzungen für eine Zurückstellung

Gemäß § 35 Abs.1 BtMG kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung 
des Gerichts die Vollstreckung einer Strafe, eines Strafrestes oder der 
Unterbringungsanordnung nach § 64 StGB unter den folgenden Voraus-
setzungen zurückstellen:

(1) Rechtskräftige Verurteilung wegen einer Straftat

Der Angeklagte ist wegen einer Straftat, bei der es sich nicht unbe-
dingt um einen Verstoß gegen das BtMG handeln muss, rechtskräftig 
verurteilt. Rechtskraft bedeutet, dass ein Urteil nicht mehr mit Rechts-
mitteln (Berufung oder Revision) angegriffen werden kann. Dies ist der 
Fall, wenn die Rechtsmittelinstanzen abgeschlossen sind, oder wenn kei-
ner der Prozessbeteiligten innerhalb der Frist ein Rechtsmittel eingelegt 
hat. Zu beachten ist, dass ein laufendes Revisionsverfahren die Zurück-
stellung der Strafvollstreckung ausschließt. Wer also eine Überprüfung 
seines Urteils durch das Berufung- oder das Revisionsgericht wünscht, 
muss jedenfalls vorläu�g auf einen Antrag auf Zurückstellung der Strafe 
verzichten.

(2) Das Vorliegen einer Drogenabhängigkeit

Weitere Voraussetzung ist, dass die Straftat aufgrund einer Drogenab-
hängigkeit begangen worden ist. Nach der etwas komplizierten De�ni-
tion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Drogenabhängigkeit 
ein �psychischer und bisweilen auch physischer Zustand, der sich aus der 
Wechselwirkung zwischen einem lebendigen Organismus und einer Dro-
ge ergibt und sich äußert im Verhalten und in anderen Reaktionen, die 
stets den Zwang einschließen, die Droge dauernd oder in Abständen zu 
nehmen, um deren psychische Wirkungen zu erleben und das durch ihr 
Fehlen mitunter auftretende Unbehagen zu vermeiden�. Die wesentli-
chen Elemente der Drogenabhängigkeit sind demnach

- ein unbezwingbares Verlangen nach der Droge
- die Tendenz zur Dosissteigerung
- die seelische und/oder körperliche Abhängigkeit
- schädliche Auswirkungen für das Individuum und die Gesellschaft.
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Die Abhängigkeit, die zu einer Zurückstellung der Strafvollstreckung 
führen kann, muss sich auf Betäubungsmittel beziehen, die in den Anla-
gen I - III zu § 1 Abs.1 BtMG aufgeführt sind. Eine Zurückstellung wegen 
Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit kommt daher bei der derzeiti-
gen Gesetzeslage leider nicht in Betracht.

(3) Die Ursächlichkeit der Abhängigkeit für die Straftat

Die Betäubungsmittelabhängigkeit muss für die Tatbegehung ursäch-
lich gewesen sein. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Tat ohne 
die Drogensucht nicht stattgefunden hätte. Ursächlichkeit besteht 
also auf alle Fälle für die unmittelbare oder mittelbare Beschaffungs-
kriminalität, d.h. für den Erwerb von Drogen und für solche Taten, die 
darauf abzielen, die hierfür notwendigen Mittel, vor allen Dingen Geld, 
zu beschaffen. Überfällt also ein Drogenabhängiger eine Tankstelle, um 
die Beute zum Kauf von Betäubungsmitteln zu verwenden, liegt ohne 
Zweifel eine Ursächlichkeit zwischen seiner Sucht und der Straftat vor. 
Dass die Tat aufgrund einer Betäubungsmittelabhängigkeit begangen 
worden ist, muss sich aus den Urteilsgründen ergeben oder in sonsti-
ger Weise feststehen. Nicht selten sagt das Urteil nichts über die Betäu-
bungsmittelabhängigkeit des Angeklagten aus, weil dieser aus Gründen 
der Verteidigungstaktik geschwiegen und natürlich auch keine Angaben 
zu seinem Drogenkonsum gemacht hat. Die Betäubungsmittelabhängig-
keit muss dann im Vollstreckungsverfahren nachgewiesen werden. Dies 
ist zum Beispiel durch Zeugenaussagen oder ärztliche Atteste möglich.

(4) Strafe oder Strafrest nicht länger als 2 Jahre

Die verhängte Freiheitsstrafe oder der noch zu vollstreckende Straf-
rest darf die Dauer von zwei Jahren nicht übersteigen. Bei der Berech-
nung des Strafrestes ist die bereits erlittene Untersuchungshaft auf die 
verhängte Freiheitsstrafe anzurechnen. Be�ndet sich der Angeklagte 
beispielsweise bereits seit fünf Monaten in Untersuchungshaft, und wird 
er rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Mo-
naten verurteilt, so ist der Zeitpunkt, zu dem eine Zurückstellung der 
Strafvollstreckung erfolgen kann, nach einem weiteren Monat erreicht.

Die Zurückstellung der Strafvollstreckung ist auch bei mehreren 
Freiheitsstrafen für  jede einzelne getrennt zu prüfen. Liegen die 
Voraussetzungen für jede einzelne Strafe vor, so kommt eine Zurück-
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stellung in Betracht, selbst wenn die Summe der Strafen mehr als zwei 
Jahre beträgt. Dies kann, was der Gesetzgeber wohl nicht gesehen hat, 
im Einzelfall ungerecht sein. So kann ein Drogenabhängiger, der aus rein 
juristischen Gründen zu zwei Gesamtstrafen von jeweils zwei Jahren ver-
urteilt worden ist, sofort in den Genuss der Zurückstellungsvorschriften 
kommen, während ein anderer, ebenfalls abhängiger Täter, der zu einer 
einzigen Strafe von vier Jahren verurteilt wurde, erst nach Verbüßung 
von zwei Jahren eine Therapie antreten kann.

(5) Der Therapiebeginn ist gesichert

Voraussetzung für die Zurückstellung der Strafvollstreckung ist weiter-
hin, dass der Verurteilte sich in einer therapeutischen Behandlung be�n-
det oder zusagt, sich einer solchen zu unterziehen. Bei schwerer Abhän-
gigkeit von einer harten Droge ist in der Regel eine stationäre Langzeit-
behandlung angebracht. Allerdings ist diese �klassische� Form der Thera-
pie heute nicht mehr die einzig mögliche. Vielmehr reicht das Spektrum 
von der fachwissenschaftlich geführten Klinik über Selbsthilfegruppen 
ehemaliger Abhängiger bis hin zur therapeutischen Wohngemeinschaft. 
Ambulante Behandlungsmethoden haben mittlerweile einen festen 
Platz in der Drogentherapie erobert. Der Beginn der Behandlung muss 
gewährleistet sein, wozu die unbedingten Zusagen der Therapieeinrich-
tung und des Kostenträgers notwendig sind. Für die Zurückstellung der 
Strafvollstreckung ist ein Antrag des Verurteilten notwendig. Die Dauer 
der Zurückstellung ist auf höchstens zwei Jahre beschränkt.

c) �Beispiel für einen Antrag auf Zurückstellung der 
Strafvollstreckung

Wer für seinen Antrag auf Zurückstellung der Strafvollstreckung keinen 
Rechtsanwalt beauftragen will oder kann, kann diesen selbstverständlich 
auch selbst stellen. Der Antrag ist an die Vollstreckungsbehörde zu rich-
ten (bei Erwachsenen ist dies die Staatsanwaltschaft, bei Jugendlichen 
der Richter). Der Antrag kann ungefähr wie folgt lauten:
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An die
Staatsanwaltschaft XY
- Vollstreckungsabteilung -

Aktenzeichen 
In der Strafvollstreckungssache
gegen mich

beantrage ich, die Vollstreckung aus dem Urteil des Landgerichts XY 
� Aktenzeichen (einfügen) � vom 11.5.2009 gemäß § 35 BtMG zurück-
zustellen. Die Voraussetzungen für eine Zurückstellung liegen vor.

Das Landgericht XY hat mich am 1.4.2009 wegen Handeltreibens mit 
Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und 
sechs Monaten verurteilt. Ich be�nde mich seit sechs Monaten in 
Haft, zunächst in Untersuchungshaft und seit Rechtskraft des Urteils 
in Strafhaft. Nach Anrechnung der Haftzeit ist also noch eine Rest-
strafe von zwei Jahren zu vollstrecken.

Wie dem Urteil zu entnehmen ist, besteht bei mir eine Betäubungs-
mittelabhängigkeit. Meine Straftaten habe ich begangen, um meinen 
eigenen Drogenkonsum zu �nanzieren. Meine Sucht war also ursäch-
lich für meine strafbaren Handlungen. Dies hat auch das Gericht aus-
drücklich festgestellt (siehe Urteil Seite 5).

Der Therapiebeginn ist gesichert. Zum Nachweis füge ich meinem 
Schreiben die Deckungszusage meiner Krankenversicherung vom 
1.6.2009 bei. Beigefügt ist auch ein Schreiben der Rehabilitationskli-
nik Z., in dem bestätigt wird, dass ich die Therapie am 1.7.2009 an-
treten kann.

Für eine baldige Entscheidung über meinen Antrag wäre ich dank-
bar.

Mit freundlichen Grüßen

X.X.
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Bei diesem Antrag handelt es sich natürlich nur um ein Beispiel ohne 
große rechtliche Probleme, das je nach Lage des Falles abgeändert wer-
den muss. Ist der Sachverhalt komplizierter, wird es sich nicht vermeiden 
lassen, einen Verteidiger, der sich in Betäubungsmittelsachen auskennt, 
zu Rate zu ziehen.

d) Die Nachweis- und Meldep�ichten gemäß § 35 Abs. 4 BtMG

Der Verurteilte ist verp�ichtet, zu Zeitpunkten, die die Vollstreckungs-
behörde festsetzt, den Nachweis über die Aufnahme und die Fortfüh-
rung der Therapie zu erbringen. Die behandelnden Personen oder Ein-
richtungen sind ihrerseits verp�ichtet, der Vollstreckungsbehörde einen 
Abbruch der Behandlung mitzuteilen. Allerdings ist die vorübergehende 
Abwesenheit aus der Therapieeinrichtung lediglich eine Unterbrechung, 
aber noch kein Abbruch der Therapie. Nur die endgültige Beendigung 
der Behandlung kann als Therapieabbruch bezeichnet werden.

e) Der Widerruf der Zurückstellung gemäß § 35 Abs. 5 BtMG

Die Vollstreckungsbehörde widerruft die Zurückstellung, wenn der 
Verurteilte die Behandlung nicht begonnen oder nicht fortgeführt hat 
und wenn nicht zu erwarten ist, dass er eine Behandlung derselben Art 
alsbald beginnt oder wieder aufnimmt, oder wenn der Verurteilte den 
Nachweis über Aufnahme und Fortführung der Behandlung nicht er-
bringt. Von dem Widerruf kann abgesehen werden, wenn der Verurteilte 
nachträglich nachweist, dass er sich in Behandlung be�ndet.

f) �Anrechnung und Strafaussetzung zur Bewährung gemäß 
§ 36 BtMG

Hat sich der Verurteilte in einer staatlich anerkannten Einrichtung be-
handeln lassen, so ist die Zeit der Therapie auf die Strafe anzurech-
nen, bis infolge der Anrechnung zwei Drittel der Strafe erledigt sind. 
Das Gericht setzt die Vollstreckung des Strafrestes sodann zur Bewäh-
rung aus, wenn die Sozialprognose günstig ist. Dasselbe gilt, wenn eine 
Behandlung in der Therapieeinrichtung bereits zu einem früheren Zeit-
punkt nicht mehr erforderlich ist.

Ist die Behandlung nicht in einer staatlich anerkannten Einrichtung 
durchgeführt worden, so kann auch in diesem Fall das Gericht die Zeit 
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der Behandlung ganz oder zum Teil auf die Strafe anrechnen (§ 36 Abs. 
3 BtMG).

§ 36 Abs. 2 BtMG ermöglicht die Strafaussetzung zur Bewährung auch 
in den Fällen, in denen die Vollstreckung zwar zurückgestellt worden 
ist, die Therapie aber nicht in einer staatlich anerkannten Einrichtung 
stattgefunden hat.

g) Das Absehen von der Strafverfolgung gemäß § 37 BtMG

Noch besser ist es, wenn der betäubungsmittelabhängige Beschuldig-
te während des Ermittlungsverfahrens, also noch vor Anklageerhebung, 
eine Therapie in Angriff nimmt. Denn die Staatsanwaltschaft kann mit 
Zustimmung des Gerichts von der Anklageerhebung absehen, wenn 

- �der Beschuldigte in Verdacht steht eine Straftat aufgrund einer Be-
täubungsmittelabhängigkeit begangen zu haben,

- �keine höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu erwarten 
ist,

- �der Beschuldigte nachweist, dass er sich in therapeutischer Behand-
lung be�ndet und

- seine Resozialisierung zu erwarten ist.

Unter den gleichen Voraussetzungen kann das zuständige Gericht mit 
Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren auch nach Anklageer-
hebung vorläu�g einstellen (§ 37 Abs. 2 BtMG).

3. �Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gemäß 
§ 64 StGB

Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt setzt voraus, dass der 
Täter aufgrund von Alkohol- oder Drogenabhängigkeit eine rechtswid-
rige Tat begangen hat und die Gefahr besteht, dass er infolge seines 
Hanges weitere erhebliche Straftaten begehen wird. 

Liegen die Voraussetzungen für eine Unterbringung vor, so kann die-
se, falls der Täter nicht schuldunfähig ist, auch neben einer Freiheitsstra-
fe angeordnet werden. In diesem Fall wird die Unterbringung allerdings 
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vor der Strafe vollzogen (§ 67 Abs. 1 StGB). Die Zeit des Vollzugs der Un-
terbringung wird dann auf die Strafe angerechnet, bis 2/3 der Strafe 
erledigt sind (§ 67 Abs. 4 S. 1 StGB). 
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V. �German Narcotics Law  
(Abstract in English)

1. �Narcotics� (Betäubungsmittel)
According to German Law, narcotics are the substances and prepara-

tions listed in Annexes I to III of the Narcotics Law. Hashish, marihuana, 
heroin, cocaine, LSD, amphetamines, opium and morphine all belong to 
this category. Dealing in substances that are not listed in Annexes I to III 
is not an offence against the Narcotics Law. 

2. �The offences against the Narcotics Law (Die Straftaten gegen 
das BtMG)

With the exception of pure consumption, German Law prohibits al-
most any contact with drugs. In accordance with Section 29 of the Nar-
cotics Law, anyone who trades in narcotics commits an offence. In addi-
tion anyone who cultivates, produces, imports, exports, sells, supplies, 
acquires or procures narcotics in any other way without actually trading 
in them, also commits an offence.

3. The meaning of �trading in drugs� (Handeltreiben)
The law does not de�ne the term �trading�, although it is the most im-

portant in narcotics offences. But the legal precedents have established 
that �trading� includes any act whose intention is to deal in drugs. The 
commonest form of �trading� in drugs is to sell them at a pro�t. But you 
do not actually have to sell a drug to trade in it. The decisive factor is the 
offender·s intention to sell. That·s why a serious offer to supply drugs is 
already �trading�, even if the alleged customer is a police informer and 
no actual trade takes place.

4. The penalties the law provides (Die gesetzlichen Strafen)
Punishment under the German Narcotics Law depends on the gravity 

of the offence. Under Section 29, paragraph 1, there shall be punished 
by imprisonment of up to �ve years or a �ne whoever cultivates, pro-
duces, and trades in narcotics or who imports, exports, sells, supplies, 
otherwise brings into traf�c, acquires, or procures narcotics in any other 
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way without trading with them. Under Section 29 paragraph 3, the sen-
tence is imprisonment for not less than one year if the offender acts on 
a commercial basis or endangers the health of others.

Under Section 29a paragraph 1, Narcotics Law there shall be punished 
by imprisonment for not less than one year whoever being a person 
over 21 years of age illicitly supplies narcotics to a person under 18 years 
of age, or engages in the traf�c in narcotics, manufactures, supplies or 
possesses them in not insigni�cant quantity. 

Under Section 30 paragraph 1, there shall be punished by imprison-
ment for not less than two years whoever cultivates, produces, or tra-
des with narcotics while acting as a member of a gang, whoever being 
a person aged over 21 years supplies narcotics to a person aged under 
18 years on a commercial basis, whoever supplies narcotics to another 
negligently causing his death, or illegally imports narcotics in a not insi-
gni�cant quantity.

Under Section 30a paragraph 1, there shall be punished by imprison-
ment of not less than �ve years whoever cultivates, manufactures, tra-
des with, imports, or exports in not insigni�cant quantity while acting as 
a member of a gang. It also provides a �ve year sentence for any person 
aged over 21 years who causes a person aged under 18 years to enga-
ge in the trade with narcotics, and for anybody who trades in narcotics 
while carrying a �rearm or any other object suitable and destined to 
cause bodily harm.

5. The meaning of �a less serious case� (minder schwerer Fall)
For each kind of criminal offence the Narcotics Law provides the pos-

sibility to reduce the range of punishment if it can be shown in court 
that the offence is �a less serious case�. If so, it is possible to receive a 
sentence lower than the legal minimum provided in Section 30 (2 years 
minimum) and Section 30a (5 years minimum!). The German Supreme 
Court (Bundesgerichtshof) has ruled that an offence can be deemed 
�less serious� only if a consideration of all the circumstances shows it to 
be so different from normal cases that the normal punishment would 
be unreasonable. The same circumstances which have to be taken into 
consideration in �nding the just punishment will be also important for 
this question, especially if the limit between the normal quantity and the 
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so-called not insigni�cant quantity is overstepped only inappreciably, if 
the narcotic in question is only the �soft� drug hashish, or if the offence 
was caused by the offender·s own drug addiction etc. 

6. �The meaning of �on a commercial basis�( �gewerbsmäßig�) 
and �gang� (Bande)

Acting �on a commercial basis� and acting as a member of a �gang� can 
seriously aggravate an offence, attracting stiffer penalties as laid out in 
Section 29 paragraph 3, Section 30 paragraph 1 und Section 30a of the  
German Narcotics Law. So the question may be of vital importance to a 
court·s decision.

�Acting on a commercial basis� means that the offender intends to 
gain a source of income for some time and of some signi�cance by 
committing crimes regularly .

A �gang� (Bande) is an organisation of at least three persons who have 
combines with the intention to commit crimes against the Narcotic Law 
for a certain time. The agreement to combine to commit crimes need 
not to be made expressly; it may also be an implicit agreement without 
words.

7. �The meaning of a �not insigni�cant quantity� (nicht geringe 
Menge)

The issue of a �not insigni�cant quantity� is important, and affects jud-
gement and sentence. It causes stiffer punishment if �trading� (Sec. 29a 
Narcotic Law), �importation� (Sec. 30 Narcotic Law), and crimes �acting as 
a member of a gang� and �while carrying a �rearm� (Sec.  30a Narcotic 
Law) are concerned. While the term is not de�ned by law, the German 
Supreme Court (Bundesgerichtshof) has established the meaning of a 
�not insigni�cant quantity�  for most narcotics. It is not the drug·s gross 
weight that is important, but the pure quantity of the active substance. 
In effect, anything in excess of the following measurements is an �not 
insigni�-cant quantity�: 7,5g THC (cannabis), 1,5g HHCl (heroin), 5,0g 
CHCl (cocaine), 4,5g MorphinHCl (morphine), 6mg LSD (or 300 trips), 10g 
base of amphetamine,  5g base of metamphetamine und 30g cathinon 
(khat).
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8. �The factors that affect punishment (Strafzumessungstatsa-
chen)

The quantity of the active narcotic substance involved will strongly in-
�uence the level of punishment. But other factors will carry weight as 
well. These will include the following considerations: The offender·s own 
drug addiction, the provocation to commit the crime by a con�dential 
agent of the police, the safeguarding of the drug by the police, any 
help offered by the offender in investigating the offence. The offender·s 
confession and repentance have to be taken into consideration as well 
as the circumstances of his life, his �nancial situation, his criminal record, 
his age, physical condition and life expectancy. The level of punishment  
will be in�uenced by all the factors brought before the court.

9. Suspension on probation (Strafaussetzung zur Bewährung)
Under Section 56, paragraph 1, of the Criminal Code sentences of not 

more than one year may be suspended if there is good reason to suppo-
se that the offender will not offend again. If the sentence is more than 
one year imprisonment, Section 56 paragraph 2 Criminal Code allows for 
suspension on probation only if there are �special circumstances� as well 
as good reason to expect no further offence. A �special circumstance� 
might be, for example, if a �rst-time offender were to make a full, volun-
tary confession. For a sentence of more than two years imprisonment 
German law does not make any provision for suspension.

10. �The meaning of �a contribution to the offence being unco-
vered� (Aufklärungshilfe)

Section 31 of the Narcotics Law allows the court to lessen its sentence 
or, in less serious cases, even refrain from imposing a sentence at all, 
if the offender has helped to uncover offences beyond his immediate 
involvement, or voluntarily discloses information about planned criminal 
offenses to an authority in time to prevent them.

11. Therapy in place of punishment (Therapie statt Strafe)
Sections 35 to 37 of the Narcotics Law provide special rules for off-

enders who are also addicts perpetrators. So the execution of a sen-
tence of not more than two years may be postponed, if the offense 
was comitted due to an addiction to narcotics, if the convicted person 
agrees to undergo treatment for his addiction and its commencement 
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is guaranteed. If treatment is not commenced or if it is discontinued, 
the postponement will be revoked by the  authority in charge of exe-
cuting the sentence. If treatment is successful, the period spent under 
treatment will be deducted from the sentence up to a maximum of two-
thirds of the sentence. The execution of the remaining sentence will be 
suspended on probation. 
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Anhang 1: �Betäubungsmittelgesetz � BtMG 
-  (Auszug)

§ 29 Straftaten

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird be-
straft, wer 1. Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen 
Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, 
abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise 
verschafft,

2. eine ausgenommene Zubereitung (§ 2 Abs. 1 Nr. 3) ohne Erlaubnis 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 herstellt,

3. Betäubungsmittel besitzt, ohne zugleich im Besitz einer schriftli-
chen Erlaubnis für den Erwerb zu sein,

4. (weggefallen) 

5. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 2 Betäubungsmittel durchführt,

6. entgegen § 13 Abs. 1 Betäubungsmittel 

a) verschreibt,

b) verabreicht oder zum unmittelbaren Verbrauch überlässt,

7. entgegen § 13 Abs. 2 Betäubungsmittel in einer Apotheke oder tier-
ärztlichen Hausapotheke abgibt,

8. entgegen § 14 Abs. 5 für Betäubungsmittel wirbt,

9. unrichtige oder unvollständige Angaben macht, um für sich oder 
einen anderen oder für ein Tier die Verschreibung eines Betäubungsmit-
tels zu erlangen,

10. einem anderen eine Gelegenheit zum unbefugten Erwerb oder zur 
unbefugten Abgabe von Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt, 
eine solche Gelegenheit öffentlich oder eigennützig mitteilt oder einen 
anderen zum unbefugten Verbrauch von Betäubungsmitteln verleitet,

11. ohne Erlaubnis nach § 10a einem anderen eine Gelegenheit zum 
unbefugten Verbrauch von Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt, 
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oder wer eine außerhalb einer Einrichtung nach § 10a bestehende Ge-
legenheit zu einem solchen Verbrauch eigennützig oder öffentlich mit-
teilt,

12. öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schrif-
ten (§ 11 Abs. 3 des Strafgesetzbuches) dazu auffordert, Betäubungs-
mittel zu verbrauchen, die nicht zulässigerweise verschrieben worden 
sind,

13. Geldmittel oder andere Vermögensgegenstände einem anderen 
für eine rechtswidrige Tat nach Nummern 1, 5, 6, 7, 10, 11 oder 12 be-
reitstellt,

14. einer Rechtsverordnung nach § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder § 13 Abs. 
3 Satz 2 Nr. 1 oder 5 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist.

Die Abgabe von sterilen Einmalspritzen an Betäubungsmittelabhängi-
ge und die öffentliche Information darüber sind kein Verschaffen und 
kein öffentliches Mitteilen einer Gelegenheit zum Verbrauch nach Satz 
1 Nr. 11.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 5 oder 6 Buchstabe b ist 
der Versuch strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht un-
ter einem Jahr. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
der Täter 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1, 5, 6, 10, 11 oder 13 ge-
werbsmäßig handelt,

2. durch eine der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 6 oder 7 bezeichneten Hand-
lungen die Gesundheit mehrerer Menschen gefährdet.

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 5, 6 
Buchstabe b, Nr. 10 oder 11 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder Geldstrafe.

(5) Das Gericht kann von einer Bestrafung nach den Absätzen 1, 2 und 
4 absehen, wenn der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenver-
brauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durch-
führt, erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder besitzt.



41

(6) Die Vorschriften des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 sind, soweit sie das 
Handeltreiben, Abgeben oder Veräußern betreffen, auch anzuwenden, 
wenn sich die Handlung auf Stoffe oder Zubereitungen bezieht, die nicht 
Betäubungsmittel sind, aber als solche ausgegeben werden.

§ 29a Straftaten

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer 

1. als Person über 21 Jahre Betäubungsmittel unerlaubt an eine Per-
son unter 18 Jahren abgibt oder sie ihr entgegen § 13 Abs. 1 verabreicht 
oder zum unmittelbaren Verbrauch überlässt oder

2. mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unerlaubt Handel 
treibt, sie in nicht geringer Menge herstellt oder abgibt oder sie besitzt, 
ohne sie auf Grund einer Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 erlangt zu haben.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren.

§ 30 Straftaten

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer 

1. Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt oder mit ihnen Handel 
treibt (§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) und dabei als Mitglied einer Bande handelt, 
die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat,

2. im Falle des § 29a Abs. 1 Nr. 1 gewerbsmäßig handelt,

3. Betäubungsmittel abgibt, einem anderen verabreicht oder zum 
unmittelbaren Verbrauch überlässt und dadurch leichtfertig dessen Tod 
verursacht oder

4. Betäubungsmittel in nicht geringer Menge ohne Erlaubnis nach § 3 
Abs. 1 Nr. 1 einführt.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren.
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§ 30a Straftaten

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer Be-
täubungsmittel in nicht geringer Menge unerlaubt anbaut, herstellt, mit 
ihnen Handel treibt, sie ein- oder ausführt (§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) und 
dabei als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Bege-
hung solcher Taten verbunden hat.

(2) Ebenso wird bestraft, wer 

1. als Person über 21 Jahre eine Person unter 18 Jahren bestimmt, 
mit Betäubungsmitteln unerlaubt Handel zu treiben, sie, ohne Handel 
zu treiben, einzuführen, auszuführen, zu veräußern, abzugeben oder 
sonst in den Verkehr zu bringen oder eine dieser Handlungen zu för-
dern, oder

2. mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unerlaubt Handel 
treibt oder sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt oder sich ver-
schafft und dabei eine Schusswaffe oder sonstige Gegenstände mit sich 
führt, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen geeignet und be-
stimmt sind.

(3) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren.

§ 30b Straftaten

§ 129 des Strafgesetzbuches gilt auch dann, wenn eine Vereinigung, 
deren Zwecke oder deren Tätigkeit auf den unbefugten Vertrieb von Be-
täubungsmitteln im Sinne des § 6 Nr. 5 des Strafgesetzbuches gerichtet 
sind, nicht oder nicht nur im Inland besteht.

§ 31 Strafmilderung oder Absehen von Strafe

Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 
2 des Strafgesetzbuches) oder von einer Bestrafung nach § 29 Abs. 1, 2, 
4 oder 6 absehen, wenn der Täter 

1. durch freiwillige Offenbarung seines Wissens wesentlich dazu bei-
getragen hat, dass die Tat über seinen eigenen Tatbeitrag hinaus aufge-
deckt werden konnte, oder
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2. freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle offenbart, dass 
Straftaten nach § 29 Abs. 3, § 29a Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 30a Abs. 1 von 
deren Planung er weiß, noch verhindert werden können.

§ 31a Absehen von der Verfolgung

(1) Hat das Verfahren ein Vergehen nach § 29 Abs. 1, 2 oder 4 zum 
Gegenstand, so kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung abse-
hen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre, kein öf-
fentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Täter die 
Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge an-
baut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger 
Weise verschafft oder besitzt. Von der Verfolgung soll abgesehen wer-
den, wenn der Täter in einem Drogenkonsumraum Betäubungsmittel 
lediglich zum Eigenverbrauch, der nach § 10a geduldet werden kann, 
in geringer Menge besitzt, ohne zugleich im Besitz einer schriftlichen 
Erlaubnis für den Erwerb zu sein.

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht in jeder Lage des 
Verfahrens unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 mit Zustimmung 
der Staatsanwaltschaft und des Angeschuldigten das Verfahren einstel-
len. Der Zustimmung des Angeschuldigten bedarf es nicht, wenn die 
Hauptverhandlung aus den in § 205 der Strafprozessordnung angeführ-
ten Gründen nicht durchgeführt werden kann oder in den Fällen des § 
231 Abs. 2 der Strafprozessordnung und der §§ 232 und 233 der Straf-
prozessordnung in seiner Abwesenheit durchgeführt wird. Die Entschei-
dung ergeht durch Beschluss. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

§ 32 Ordnungswidrigkeiten (hier nicht abgedruckt)

§ 33 Erweiterter Verfall und Einziehung

(1) § 73d des Strafgesetzbuches ist anzuwenden 

1. in den Fällen des § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 5, 6, 10, 11 und 13, sofern 
der Täter gewerbsmäßig handelt, und

2. in den Fällen der §§ 29a, 30 und 30a.

(2) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach den §§ 29 bis 30a oder 
eine Ordnungswidrigkeit nach § 32 bezieht, können eingezogen werden. 



44

§ 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten sind anzuwenden.

§ 34 Führungsaufsicht

In den Fällen des § 29 Abs. 3, der §§ 29a, 30 und 30a kann das Gericht 
Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1 des Strafgesetzbuches).

§ 35 Zurückstellung der Strafvollstreckung

(1) Ist jemand wegen einer Straftat zu einer Freiheitsstrafe von nicht 
mehr als zwei Jahren verurteilt worden und ergibt sich aus den Urteils-
gründen oder steht sonst fest, dass er die Tat auf Grund einer Betäu-
bungsmittelabhängigkeit begangen hat, so kann die Vollstreckungsbe-
hörde mit Zustimmung des Gerichts des ersten Rechtszuges die Voll-
streckung der Strafe, eines Strafrestes oder der Maßregel der Unterbrin-
gung in einer Entziehungsanstalt für längstens zwei Jahre zurückstellen, 
wenn der Verurteilte sich wegen seiner Abhängigkeit in einer seiner 
Rehabilitation dienenden Behandlung be�ndet oder zusagt, sich einer 
solchen zu unterziehen, und deren Beginn gewährleistet ist. Als Behand-
lung gilt auch der Aufenthalt in einer staatlich anerkannten Einrichtung, 
die dazu dient, die Abhängigkeit zu beheben oder einer erneuten Ab-
hängigkeit entgegenzuwirken.

(2) Gegen die Verweigerung der Zustimmung durch das Gericht des 
ersten Rechtszuges steht der Vollstreckungsbehörde die Beschwerde 
nach dem Zweiten Abschnitt des Dritten Buches der Strafprozessord-
nung zu. Der Verurteilte kann die Verweigerung dieser Zustimmung nur 
zusammen mit der Ablehnung der Zustimmung durch die Vollstrec-
kungsbehörde nach den §§ 23 bis 30 des Einführungsgesetzes zum Ge-
richtsverfassungsgesetz anfechten. Das Oberlandesgericht entscheidet 
in diesem Falle auch über die Verweigerung der Zustimmung; es kann 
die Zustimmung selbst erteilen.

(3) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn 

1. auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren er-
kannt worden ist oder
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2. auf eine Freiheitsstrafe oder Gesamtfreiheitsstrafe von mehr als 
zwei Jahren erkannt worden ist und ein zu vollstreckender Rest der Frei-
heitsstrafe oder der Gesamtfreiheitsstrafe zwei Jahre nicht übersteigt

und im übrigen die Voraussetzungen des Absatzes 1 für den ihrer Be-
deutung nach überwiegenden Teil der abgeurteilten Straftaten erfüllt 
sind.

(4) Der Verurteilte ist verp�ichtet, zu Zeitpunkten, die die Vollstrec-
kungsbehörde festsetzt, den Nachweis über die Aufnahme und über die 
Fortführung der Behandlung zu erbringen; die behandelnden Personen 
oder Einrichtungen teilen der Vollstreckungsbehörde einen Abbruch der 
Behandlung mit.

(5) Die Vollstreckungsbehörde widerruft die Zurückstellung der Voll-
streckung, wenn die Behandlung nicht begonnen oder nicht fortgeführt 
wird und nicht zu erwarten ist, dass der Verurteilte eine Behandlung der-
selben Art alsbald beginnt oder wieder aufnimmt, oder wenn der Verur-
teilte den nach Absatz 4 geforderten Nachweis nicht erbringt. Von dem 
Widerruf kann abgesehen werden, wenn der Verurteilte nachträglich 
nachweist, dass er sich in Behandlung be�ndet. Ein Widerruf nach Satz 1 
steht einer erneuten Zurückstellung der Vollstreckung nicht entgegen.

(6) Die Zurückstellung der Vollstreckung wird auch widerrufen, wenn 

1. bei nachträglicher Bildung einer Gesamtstrafe nicht auch deren Voll-
streckung nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 zurückgestellt wird 
oder

2. eine weitere gegen den Verurteilten erkannte Freiheitsstrafe oder 
freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung zu voll-
strecken ist.

(7) Hat die Vollstreckungsbehörde die Zurückstellung widerrufen, so ist 
sie befugt, zur Vollstreckung der Freiheitsstrafe oder der Unterbringung 
in einer Entziehungsanstalt einen Haftbefehl zu erlassen. Gegen den 
Widerruf kann die Entscheidung des Gerichts des ersten Rechtszuges 
herbeigeführt werden. Der Fortgang der Vollstreckung wird durch die 
Anrufung des Gerichts nicht gehemmt. § 462 der Strafprozessordnung 
gilt entsprechend.
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§ 36 Anrechnung und Strafaussetzung zur Bewährung

(1) Ist die Vollstreckung zurückgestellt worden und hat sich der Ver-
urteilte in einer staatlich anerkannten Einrichtung behandeln lassen, so 
wird die vom Verurteilten nachgewiesene Zeit seines Aufenthaltes in die-
ser Einrichtung auf die Strafe angerechnet, bis infolge der Anrechnung 
zwei Drittel der Strafe erledigt sind. Die Entscheidung über die Anrech-
nungsfähigkeit trifft das Gericht zugleich mit der Zustimmung nach § 35 
Abs. 1. Sind durch die Anrechnung zwei Drittel der Strafe erledigt oder ist 
eine Behandlung in der Einrichtung zu einem früheren Zeitpunkt nicht 
mehr erforderlich, so setzt das Gericht die Vollstreckung des Restes der 
Strafe zur Bewährung aus, sobald dies unter Berücksichtigung des Si-
cherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann.

(2) Ist die Vollstreckung zurückgestellt worden und hat sich der Ver-
urteilte einer anderen als der in Absatz 1 bezeichneten Behandlung 
seiner Abhängigkeit unterzogen, so setzt das Gericht die Vollstreckung 
der Freiheitsstrafe oder des Strafrestes zur Bewährung aus, sobald dies 
unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit ver-
antwortet werden kann.

(3) Hat sich der Verurteilte nach der Tat einer Behandlung seiner Ab-
hängigkeit unterzogen, so kann das Gericht, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Satz 1 nicht vorliegen, anordnen, dass die Zeit der Be-
handlung ganz oder zum Teil auf die Strafe angerechnet wird, wenn dies 
unter Berücksichtigung der Anforderungen, welche die Behandlung an 
den Verurteilten gestellt hat, angezeigt ist.

(4) Die §§ 56a bis 56g des Strafgesetzbuches gelten entsprechend.

(5) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 3 trifft das Gericht 
des ersten Rechtszuges ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss. 
Die Vollstreckungsbehörde, der Verurteilte und die behandelnden Per-
sonen oder Einrichtungen sind zu hören. Gegen die Entscheidungen ist 
sofortige Beschwerde möglich. Für die Entscheidungen nach Absatz 1 
Satz 3 und nach Absatz 2 gilt § 454 Abs. 4 der Strafprozessordnung ent-
sprechend; die Belehrung über die Aussetzung des Strafrestes erteilt das 
Gericht.
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§ 37 Absehen von der Erhebung der öffentlichen Klage

(1) Steht ein Beschuldigter in Verdacht, eine Straftat auf Grund einer 
Betäubungsmittelabhängigkeit begangen zu haben, und ist keine hö-
here Strafe als eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu erwarten, so 
kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des für die Eröffnung des 
Hauptverfahrens zuständigen Gerichts vorläu�g von der Erhebung der 
öffentlichen Klage absehen, wenn der Beschuldigte nachweist, dass er 
sich wegen seiner Abhängigkeit der in § 35 Abs. 1 bezeichneten Behand-
lung unterzieht, und seine Resozialisierung zu erwarten ist. Die Staatsan-
waltschaft setzt Zeitpunkte fest, zu denen der Beschuldigte die Fortdau-
er der Behandlung nachzuweisen hat. Das Verfahren wird fortgesetzt, 
wenn 

1. die Behandlung nicht bis zu ihrem vorgesehenen Abschluss fortge-
führt wird,

2. der Beschuldigte den nach Satz 2 geforderten Nachweis nicht 
führt,

3. der Beschuldigte eine Straftat begeht und dadurch zeigt, dass die 
Erwartung, die dem Absehen von der Erhebung der öffentlichen Klage 
zugrunde lag, sich nicht erfüllt hat, oder

4. auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel eine Freiheitsstrafe 
von mehr als zwei Jahren zu erwarten ist.

In den Fällen des Satzes 3 Nr. 1, 2 kann von der Fortsetzung des Ver-
fahrens abgesehen werden, wenn der Beschuldigte nachträglich nach-
weist, dass er sich weiter in Behandlung be�ndet. Die Tat kann nicht 
mehr verfolgt werden, wenn das Verfahren nicht innerhalb von zwei 
Jahren fortgesetzt wird.

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht mit Zustimmung 
der Staatsanwaltschaft das Verfahren bis zum Ende der Hauptverhand-
lung, in der die tatsächlichen Feststellungen letztmals geprüft werden 
können, vorläu�g einstellen. Die Entscheidung ergeht durch unanfecht-
baren Beschluss. Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Unanfechtbar 
ist auch eine Feststellung, dass das Verfahren nicht fortgesetzt wird 
(Abs. 1 Satz 5).

(3) Die in § 172 Abs. 2 Satz 3, § 396 Abs. 3 und § 467 Abs. 5 der Straf-
prozessordnung zu § 153a der Strafprozessordnung getroffenen Rege-
lungen gelten entsprechend.
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§ 38 Jugendliche und Heranwachsende

(1) Bei Verurteilung zu Jugendstrafe gelten die §§ 35 und 36 sinnge-
mäß. Neben der Zusage des Jugendlichen nach § 35 Abs. 1 Satz 1 bedarf 
es auch der Einwilligung des Erziehungsberechtigten und des gesetz-
lichen Vertreters. Im Falle des § 35 Abs. 6 Satz 2 �ndet § 83 Abs. 2 Nr. 
1, Abs. 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes sinngemäß Anwendung. 
Abweichend von § 36 Abs. 4 gelten die §§ 22 bis 26a des Jugendge-
richtsgesetzes entsprechend. Für die Entscheidungen nach § 36 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 2 sind neben § 454 Abs. 4 der Strafprozessordnung die 
§§ 58, 59 Abs. 2 bis 4 und § 60 des Jugendgerichtsgesetzes ergänzend 
anzuwenden.

(2) § 37 gilt sinngemäß auch für Jugendliche und Heranwachsende
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Anhang 2: Drogenberatungsstellen

68159 Mannheim 

ƺ Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle des Dia-
konischen Werkes für Alkohol- und Medikamentenabhängi-
ge 

ƺ C3, 5 - 6 

ƺ 06 21 / 1 68 92 72 

68159 Mannheim 

ƺ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le des Caritasverbandes Mannheim e.V. 

ƺ E 7, 25 D 6,7 

ƺ 06 21 / 2 48 75 

68159 Mannheim 

ƺ Drogenverein Mannheim e.V., Jugend- und Drogenbera-
tungsstelle 

ƺ K3, 11 - 14 

ƺ 06 21 / 1 60 41 

68165 Mannheim 

ƺ Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle des Badi-
schen Landesverbandes gegen die Suchtgefahren e.V. 

ƺ Tattersallstraße 35 

ƺ 06 21 / 2 39 91 

68199 Mannheim 

ƺ Suchtberatungsstelle der Arbeitsgemeinschaft des Mann-
heimer Therapiezentrums für Abhängigkeitskranke e.V. 

ƺ Adlerstraße 57 

ƺ 06 21 / 85 71 9 
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69115 Heidelberg 

ƺ Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Heidel-
berg 

ƺ Bahnhofstraße 55 / 57 

ƺ 0 62 21 / 2 90 51 

69115 Heidelberg 

ƺ Heidelberg free clinic e.V., Psychosoziale und Suchtbera-
tungsstelle 

ƺ Rohrbacher Straße 87 

ƺ 0 62 21 / 2 84 36 

69117 Heidelberg 

ƺ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Suchtkranke der Ev. Stadtmission Heidelberg e.V. 

ƺ Landfriedstraße 16 

ƺ 0 62 21 / 1 20 82 

69117 Heidelberg 

ƺ Psychosoziale Beratung und Behandlung der AGJ Heidel-
berg 

ƺ Bergheimer Str. 127/1 

ƺ 69115 Heidelberg 

ƺ Tel. 0 62 21 /  2 90 51 

70174 Stuttgart 

ƺ Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Sucht-
gefährdete und Suchtkranke der Ev. Gesellschaft Stuttgart 
e.V. 

ƺ Büchsenstraße 34 � 36 

ƺ 07 11 / 2 05 43 45 
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70176 Stuttgart 

ƺ uchtkrankenberatungsstelle des Blauen Kreuzes e.V. 

ƺ Senenfelderstr. 109 

ƺ 07 11 / 2 23 80 88 

70178 Stuttgart 

ƺ Therapiezentrum der Gerhard-Alber-Stiftung 

ƺ Christophstraße 8 

ƺ 07 11 / 90 69 65 

70182 Stuttgart 

ƺ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Suchtkranke und Suchtgefährdete des Caritasverban-
des Stuttgart e.V. 

ƺ Katharinenstr. 2 B 

ƺ 07 11 / 24 89 29 � 10 

70190 Stuttgart 

ƺ Release Stuttgart e.V., Beratung und Hilfe bei Drogenpro-
blemen 

ƺ Neckarstraße 233 

ƺ 07 11 / 26 84 32 30 

72070 Tübingen 

ƺ Drogenhilfe Tübingen e.V., Psychosoziale Beratungsstelle, 
Drogenberatung 

ƺ Westbahnhofstraße 2 

ƺ Tel.: 07 07 1 / 75 016 - 0 

72250 Freudenstadt 

ƺ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le des Diakonischen Werks Freudenstadt 

ƺ Herrenfelder Straße 26 

ƺ 0 74 41 / 88 40 � 0 
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72488 Sigmaringen 

ƺ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le, Fachambulanz für Suchtkranke 

ƺ Karlstraße 34 

ƺ 0 75 71 / 41 88 

72764 Reutlingen 

ƺ Drogenberatung für den Landkreis Reutlingen, Psychosozi-
ale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle 

ƺ Kaiserstraße 61 

ƺ 0 71 21 / 4 30 14 

72764 Reutlingen 

ƺ Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Suchtgefährdete und Suchtkranke 

o Planie 17 

o 0 71 21 / 94 86 15 

73525 Schwäbisch-Gmünd 

o Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Suchtkranke, Caritasverbandes der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart e.V. 

o Parlerstraße 29 

o 0 71 71 / 6 30 15 

74072 Heilbronn 

o Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Suchtkranke und Suchtgefährdete 

o Gymnasiumstraße 34 

o 0 71 31 / 8 50 10 
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74072 Heilbronn 

o Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Suchtgefährdete und Suchtkranke der Kreisdiakonie-
stelle 

o Schellengasse 7 

o 0 71 31 / 96 44 51 

76133 Karlsruhe 

o Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Alkohol- und Drogenprobleme 

o Kriegsstraße 142 (Am Karlstor) 

o 07 21 / 2 98 49 

76133 Karlsruhe 

o Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Suchtkranke des Diakonischen Werkes Karlsruhe 

o Stephanienstraße 98 

76437 Rastatt 

o Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Alko-
hol- und Medikamentenprobleme des BLV 

o Ritterstraße 19a 

o 0 72 22 / 3 75 55 

76534 Baden-Baden 

o Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Ju-
gendliche, Jugend und Drogenberatung 

o Hildastraße 30 

o 0 72 21 / 27 82 43 
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76646 Bruchsal 

o Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Sucht-
kranke der AGJ 

o Karlsruherstrasse 20 

o 0 72 51 / 93 18 1 � 0 

76646 Bruchsal 

o Psychosoziale Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenpro-
bleme 

o Seilersbahn 4 

o 0 72 51 / 8 21 41 

76829 Landau 

o Drogenberatung. Ambulante Beratungs- und Behandlungs-
stelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete 

o Westring 3a 

o 0 63 41 / 40 93

 78050 Villingen-Schwenningen 

o Jugend- und Drogenberatungsstelle des Schwarzwald-
Baar-Kreises 

o Gerwigstraße 4 

o 0 77 21 / 2 60 86 

78050 Villingen-Schwenningen 

o Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Alkohol- und Medikamentenprobleme 

o Schlachthausstraße 9 

o 0 77 21 / 2 27 06 
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78166 Donaueschingen 

o Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le der AGJ Freiburg 

o An der Donauhalle 5 

o 07 71 / 51 87 

78166 Donaueschingen 

o Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke des Badi-
schen Landesverbandes gegen die Suchtgefahren e.V. 

o Augustastraße 11a 

o 07 71 / 48 56 

78224 Singen 

o Psychosoziale Beratung- und ambulante Behandlungsstelle 
für Suchtkranke der AGJ Freiburg 

o Burgstraße 8 

o 0 77 31 / 3 14 04 

78224 Singen 

o Drogenberatung (PSB) des Vereins Drogenhilfe im Landkreis 
Konstanz e.V. 

o Mühlenstraße 17 

o 0 77 31 / 6 14 97 

78462 Konstanz 

o Drogenberatung Konstanz 

o Untere Laube 11 

o Tel : 0 75 31 / 91919 � 1 / 2 

78532 Tuttlingen 

o Jugend- und Drogenberatungsstelle 

o Bahnhofstraße 8 

o 0 74 61 / 1 43 24 
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78532 Tuttlingen 

o Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Alko-
hol- und Medikamentenprobleme des BLV; e.V. 

o Königsstraße 64 

o 0 74 61 / 7 15 46 

78628 Rottweil 

o Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Alko-
hol- und Drogenprobleme des Badischen Landesverbandes 
gegen die Suchtgefahren e.V. 

o Schramberger Straße 11 

o 07 41 / 80 82

79098 Freiburg 

o DROBS, Jugend und Drogenberatungsstelle der AWO, Kreis-
verband Freiburg 

o Faulerstraße 8 

o 07 61 / 3 35 11 

79100 Freiburg 

o Suchtberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt, Nachsorgebe-
ratung 

o Torplatz 2 

o 07 61 / 2 98 77 

79102 Freiburg 

o Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle 

o Schwarzwaldstraße 24 

o 07 61 / 70 51 20 
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79102 Freiburg 

o Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Alko-
hol- und Drogenprobleme des BLV 

o Uhlandstraße 11 

o 07 61 / 7 41 12 

79183 Waldkirch 

o Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke und Ange-
hörige 

o Kirchstraße 16 

o 0 76 81 / 38 91 

79206 Breisach 

o Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle der AGJ 
Freiburg 

o Kolpingstraße 14 

o 0 76 67 / 2 99 

79312 Emmendingen 

o Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Alko-
hol- und Drogenprobleme des BLV 

o Karl-Friedrich-Straße 3 

o 0 76 41 / 73 15 

79312 Emmendingen 

o Jugend und Drogenberatungsstelle �emma� 

o Liebensteinstraße 11 

o 0 76 41 / 4 19 70 

79379 Müllheim 

o Kontakt� und Beratungsstelle für Drogenprobleme  
(KOBRA) 

o Moltkestraße 1 

o 0 76 31 / 50 17 
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79539 Lörrach 

o Drogen- und Jugendberatungsstelle des Arbeitskreises 
Rauschmittel (AKRM e.V.) 

o Spitalstraße 68 

o 0 76 21 / 20 85 

79539 Lörrach 

o Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Suchtgefährdete und Suchtkranke des BLV 

o Tumringer Straße 229 

o 0 76 21 / 8 46 04 

79618 Rheinfelden 

o Jugend- und Drogenberatungsstelle 

o Hebelstr. 23a 

o 0 7623 / 966984-0 

79761 Waldshut 

o Jugend- und Drogenberatungsstelle des Badischen Lan-
desverbandes gegen die Suchtgefahren e.V. 

o Im Ziegelfeld 19 

o 0 77 51 / 7 06 50 

88045 Friedrichshafen 

o Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Sucht-
kranke des Caritasverbandes für Württemberg e.V. 

o Katharinenstraße 16 

o 0 75 41 / 30 00 30 
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88046 Friedrichshafen 

o Suchtberatung der Diakonie, Psychosoziale Beratungs- und 
ambulante Behandlungsstelle in der Diakonischen Bezirks-
stelle 

o Ailinger Str. 33 

o 0 75 41 / 3 23 50 

88214 Ravensburg 

o Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Suchtkranke und Gefährdete 

o Schwanenstraße 5 

o 07 51 / 3 62 56 � 80 

89073 Ulm 

o Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Suchtkranke des Caritasverbandes für Württemberg 
e.V. 

o Olgastraße 137 

o 07 31 / 20 63 20 

89073 Ulm 

o Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
le für Suchtkranke der Ev. Kirchenbezirke Blaubeuren, Ulm 

o Promenade 26 

o 07 31 / 61 90 73 

89073 Ulm 

o Drogenberatungsstelle �Teehaus� der Drogenhilfe Ulm / 
Alb-Donau e.V. 

o Radgasse 1 � 3 

o 07 31 / 2 40 66 
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89073 Ulm 

o EXIT- Kontakt- und Anlaufstelle für Drogengebraucher/in-
nen 

o Olgastraße 125 

o Tel. 07 31 / 96 08 83 0 
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Dr. Klaus Malek ist seit 1983 als Rechtsanwalt 
in Freiburg tätig. Sein Tätigkeitsschwerpunkt 
liegt seit dieser Zeit auf dem Gebiet der Straf
verteidigung. Im Jahr 1997 hat ihn die Rechts-
anwaltskammer Freiburg zum Fachanwalt für 
Strafrecht ernannt.

Dr. Malek hat zahlreiche Werke zum Straf- und 
Strafprozessrecht verfasst, so u. a. �Verteidi-
gung in der Hauptverhandlung� (3. Au�age, 
1999), �Zwangsmaßnahmen und Grundrechts- 
eingriffe im Ermittlungsverfahren� (2. Au�age, 
2001, mit Prof. Dr. Wolfgang Wohlers), �Strafsa-

chen im Internet� (2005) und �Betäubungsmittelstrafrecht� (3. Au�age, 
2008). Er ist außerdem Mitverfasser des im Beck Verlag erschienenen 
Münchener Anwaltshandbuches Strafverteidigung (2007).

Rechtsanwalt Dr. Malek ist seit 2005 Vorsitzender der Vereinigung  
Baden-Württembergischer Strafverteidiger.

Robert Phleps ist seit 1997 als Rechtsanwalt in 
Freiburg zugelassen und ausschließlich auf dem 
Gebiet des Strafrechts tätig. 2002 verlieh ihm 
die Rechtsanwaltkammer Freiburg die Befugnis, 
den Titel Fachanwalt für Strafrecht zu führen.

Rechtsanwalt Phleps ist seit 2002 im Vorstand 
der Baden-Württembergischen Strafverteidiger
vereinigung.

Darüber hinaus engagiert sich Rechtsanwalt 
Phleps als Mitglied im DVJJ (Deutsche Vereini-
gung für Jugendgerichte und Jugendgerichts-

hilfen) und in der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im DAV (Deutscher 
Anwaltverein).

Die Rechtsanwälte Dr. Malek und Phleps sind als Strafverteidiger in 
der Anwaltskanzlei Endriss und Kollegen, Dreikönigstr. 12, 79102 Frei-
burg (Tel. 0761/791960) tätig. Näheres �ndet sich im Internet unter  
www.endriss-kollegen.de




